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Verwaltung des Amtes Anklam-Land - 

Amtsgebäude Spantekow 
Telefon - 039727 2500 Telefax - 039727 20225 o. 26548

Bereich Zuständigkeiten/Aufgaben Mitarbeiter Zimmer Telefon E-Mail 
LVB Leitender Verwaltungsbeamte Hr. Quast 3 25013 h.quast@amt-anklam-land.de
 SB Sekretariat Fr. Berndt 2 25010 s.berndt@amt-anklam-land.de
 SB Organisation/IT Hr. Warnke 22 25023 e.warnke@amt-anklam-land.de_____________________________________________________________________________________________________________________
Kämmerei Kämmereiamtsleiterin Fr. Nagel 10 25020 b.nagel@amt-anklam-land.de
 SB Haushaltsplanung, Geschäftsbuchhaltung  Fr. Nentwich 11 25021 s.nentwich@amt-anklam-land.de
 SB Haushaltswesen, Haushaltsplanung Fr. Dr. Butzke 11 25019 p.butzke@amt-anklam-land.de
 SB Haushaltswesen Hr. Gau 12 25040 r.gau@amt-anklam-land.de
 SB Haushaltswesen Hr. Kandler 12 25041 ph.kandler@amt-anklam-land.de
 SB Anlagenbuchhaltung Fr. Dentz 21 25036 a.dentz@amt-anklam-land.de
 SB Geschäftsbuchführung Fr. Falk 5 25026 h.falk@amt-anklam-land.de
 SB Steuern Fr. Peise-Neels 14 25027 b.peise-neels@amt-anklam-land.de
 Kassenleiter Fr. Gienapp 4 25028 a.gienapp@amt-anklam-land.de
  SB Buchungsstelle Fr. Borreck 4 25039 k.borreck@amt-anklam-land.de
 SB Innen- u. Außenvollstreckung Fr. Vaßmer 6 25034 e.vaßmer@amt-anklam-land.de_____________________________________________________________________________________________________________________
Hauptamt Hauptamtsleiterin Fr. Weitmann 13 25024 h.weitmann@amt-anklam-land.de
 SB zentrale Servicestelle Fr. Brückner 19 25042 g.brückner@amt-anklam-land.de
  Fr. Kraatz 19 25043 b.kraatz@amt-anklam-land.de
 SB Kindergärten Fr. Hinrichs 17 25012 b.hinrichs@amt-anklam-land.de
 SB Personal- u. Schulwesen Fr. Rosemann 8 25017 g.rosemann@amt-anklam-land.de
 SB Kultur, Versicherung, Archiv Fr. Klingbeil 9 25011 g.klingbeil@amt-anklam-land.de_____________________________________________________________________________________________________________________
Ordnungsamt SB Einwohnermeldeamt Fr. Ulrich 1 25045 m.ulrich@amt-anklam-land.de
Zimmer AV   16 25022

Außenstelle Ducherow
Telefon - 039726 243 - Telefax - 039726 24319
Bereich Zuständigkeiten Mitarbeiter Zimmer Telefon  E-Mail 
Bauamt Bauamtsleiter Hr. Luth 3/4 24316 e.luth@amt-anklam-land.de
 SB allgem. Bauverwaltung u. Beitrags- u. Fr. Denda 1 24323 d.denda@amt-anklam-land.de
 Erschließungsrecht Hr. Krüger 1 24311 j.krueger@amt-anklam-land.de
 SB Umwelt-Naturschutz Fr. Hasenjäger 2 24312 e.hasenjäger@amt-anklam-land.de
 SB Liegenschaften Verkehrsrechtl. 
 Angelegenheiten Fr. Janz 9 24315 b.janz@amt-anklam-land.de
 SB Umwelt-Naturschutz Fr. Salow 6 24333 m.salow@amt-anklam-land.de
 SB Zentrales Gebäudemanagement Fr. Campe 10 24327 a.campe@amt-anklam-land.de
  Fr. Krüger 10 24326 s.krueger@amt-anklam-land.de_____________________________________________________________________________________________________________________
Ordnungsamt Ordnungsamtsleiter Hr. Heidschmidt 13 24321 h.heidschmidt@amt-ankam-land.de
 SB Einwohnermeldeamt Fr. Naroska 15 24314 a.naroska@amt-anklam-land.de
 SB Standesamt Fr. Holtz 15 24313 e.holtz@amt-anklam-land.de
 SB Allg. Ordnungsangelegenheiten, 
 Jagd, Fischerei, öffentliche Sicherheit Fr. Wendt 12 24330 k.wendt@amt-anklam-land.de
 SB Gewerbeangelegenheiten Fr. Baum 5 24328 k.baum@amt-anklam-land.de
 SB Brandschutz Fr. Lemke 14 24329 d.lemke@amt-anklam-land.de_____________________________________________________________________________________________________________________
Hauptamt SB Wohngeld - Kitabedarf Fr. Zimmermann 8 24322 v.zimmermann@amt-anklam-land.de
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Öffnungszeiten des Amtes Anklam-Land

in Spantekow und in der Außenstelle Ducherow
Dienstag  09:00 - 11:30 Uhr und 12:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag  09:00 - 11:30 Uhr und 12:30 - 15:00 Uhr

1. Ausfertigung

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss 
1. Änderung des Verfahrensgebietes
In der Flurneuordnung Liepen, Landkreis Vorpommern-Greifswald 
ergeht gemäß § 8 des Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung 
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren Änderungen fol-
gender Beschluss:

I.
Das Flurneuordnungsgebiet wird durch Zuziehung folgender 
Flächen geändert: 
Hinzugezogen werden:
 Gemeinde Stolpe, Gemarkung Dersewitz, Flur 1, die Flur-

stücke 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 
11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/3, 13/6, 14/8, 15/4, 16/5, 188/1, 
243/1

Alte Flurneuordnungsgebietsgröße:  1.799,6091 ha
Neue Flurneuordnungsgebietsgröße:  1.801,7860 ha

II.
Das neue Flurneuordnungsgebiet ist auf den mit diesem Be-
schluss verbundenen Gebiets- und Übersichtskarten gekenn-
zeichnet.
Die zugezogenen Flächen sind grau unterlegt. Die genaue Ab-
grenzung nach Flurstücken kann bei der Flurneuordnungsbe-
hörde, dem
 Staatlichem Amt für Landwirtschaft und 
 Umwelt Vorpommern
 Dienststelle Ueckermünde
 Kastanienallee13
 17373 Ueckermünde
eingesehen werden.

III.
Die Eigentümer und ggf. Erbbauberechtigte der nachträglich zum 
Verfahren zugezogenen Flurstücke werden Teilnehmer der „Teil-
nehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens Liepen“ mit 
Sitz in Liepen. Für die Eigentümer und ggf. Erbbauberechtigten 
der nachträglich vom Verfahren ausgeschlossenen Flurstücke 
entfällt die Mitgliedschaft in der Teilnehmergemeinschaft, soweit 
sie nicht noch mit anderen Flurstücken am Verfahren beteiligt sind.
Nebenbeteiligte sind die Genossenschaften, die Gemeinde, 
andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Wasser- und 
Bodenverbände und Inhaber von Rechten an Grundstücken im 
Verfahrensgebiet.
Nebenbeteiligte sind des Weiteren von nicht zum Verfahrensge-
biet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung fester Grenz-
zeichen an der Grenze des Flurneuordnungsgebietes mitzuwirken 
haben.

IV. 
Inhaber von Rechten an den zugezogenen Flächen, die nicht 
aus dem Grundbuch ersichtlich sind, die aber zur Teilnahme am 
Flurneuordnungsverfahren berechtigen, werden aufgefordert, 
diese Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom ersten 
Tag der Bekanntmachung dieses Beschlusses - bei dem

 Staatlichem Amt für Landwirtschaft und 
 Umwelt Vorpommern
 Dienststelle Ueckermünde
 Kastanienallee13
 17373 Ueckermünde

anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde 
innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzu-
weisen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Fristen 
angemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten 
lassen. Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes 
ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte demgegen-
über die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst 
in Lauf gesetzt worden ist.

V. 
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbar-
keit des Flurneuordnungsplanes dürfen ohne Zustimmung der 
Flurneuordnungsbehörde
1.  die Nutzungsarten der Grundstücke nicht verändert werden, 

soweit es nicht zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb 
gehört,

2.  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche 
Anlagen weder errichtet, wesentlich verändert noch beseitigt 
werden,

3.  Bäume, Sträucher, Gehölze und ähnliches nicht beseitigt 
werden.

Bei Zuwiderhandlungen können Maßnahmen zu 1. und 2. im 
Flurneuordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurneu-
ordnungsbehörde kann den früheren Zustand wieder herstellen 
lassen.
Im Falle der Ziffer 3. müssen Ersatzpflanzungen angeordnet wer-
den (§ 34 FlurhG). Ferner dürfen bis zur Ausführungsanordnung 
Holzeinschläge über den Rahmen einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung hinaus nur mit Zustimmung der Flurneuord-nungs-
behörde vorgenommen werden, anderenfalls sie die Wieder-
aufforstung anordnen kann (§ 85 Ziffer 5 und 6 FlurbG). Bei den 
zutreffenden Maßnahmen handelt die Flurneuordnungsbehörde 
im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde.
Verstöße gegen die in den § 34 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und § 85 Nr. 5 
FlurbG genannten Tatbestände können als Ordnungswidrigkeit 
mit Geldbußen geahndet werden (§ 154 FlurbG).

Begründung:
Die Flurstücke wurden dem Verfahren zugezogen, da so Zweck 
der Flurneuordnung besser erreicht werden kann.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss ist gemäß § 141 FlurbG als Rechtsbehelf 
der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist innerhalb von 1 
Monat, der mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
beginnt, schriftlich oder zur Niederschrift bei dem

 Staatlichem Amt für Landwirtschaft und 
 Umwelt Vorpommern
 Dienststelle Ueckermünde
 Kastanienalleel 3
 17373 Ueckermünde

einzulegen.

Ueckermünde, den 5. Oktober 2016
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Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Blesewitz vom 17.10.2016 (SI/BL/2016/014)

Top 8 Feststellung des Jahresabschlusses für das Haus-
haltsjahr 2013 

 Vorlage: BL/2016/034

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Blesewitz zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a 
KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zu-
sammengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestä-
tigungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam- Land liegt dieser Vorlage ebenfalls 
als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.837.672,46 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2013 beträgt - 28.954,36 €
Das Jahresergebnis 2013 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen - 25.068,24 €
Die Finanzrechnung weist für 2013 
einen Finanzmittelfehlbetrag aus (nach Tilgung) 
von 76.735,46 €

Der Haushaltsausgleich ist weder in der Ergebnisrechnung noch 
in der Finanzrechnung gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam Land hat 
in seiner Sitzung am 06.09.2016 beschlossen, der Gemeindever-
tretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
Blesewitz zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 06.09.2016 zu 
empfehlen.
Frau Dr. Butzke gab Ausführungen zur Jahresrechnung 2013.

Beschluss: BL/2016/034
Die Gemeindevertretung Blesewitz stellt den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Blesewitz zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 06.09.2016 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 4
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig 
wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tages-
ordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 25.10.2016
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Amt Anklam-Land 
Rebelower Damm 2 
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Iven 
vom 19.10.2016 (SI/IV/2016/015)

Top 9 Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushalts-
jahr 2013 

 Vorlage: IV/2016/037

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Iven zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a KPG 
geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zu-
sammengefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des 
Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses liegt dieser Vorlage ebenfalls als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.380.722,89 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2013 beträgt - 99.308,17 €
Das Jahresergebnis 2013 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen - 96.578,33 €
Die Finanzrechnung weist für 2013 einen 
Finanzmittelfehlbetrag aus (nach Tilgung) von 98.346,27 €

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben 
und der Finanzrechnung gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
26.07.2016 beschlossen, der Gemeindevertretung die Feststellung 
des Jahresabschlusses der Gemeinde Iven zum 31. Dezember 
2013 i. d. F. vom 26.07.2016 zu empfehlen.
Frau Dr. Butzke gab eine kurze Zusammenfassung, es gab keine 
Diskussion dazu.

Beschluss: IV/2016/037
Die Gemeindevertretung Iven stellt den vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresab-
schluss der Gemeinde Iven zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 
26.07.2016 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 25.10.2016

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Postlow vom 12.10.2016 (SI/PO/2016/017)

Top 7 Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushalts-
jahr 2013 

 Vorlage: PO/2016/035

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Postlow zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a KPG 
geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungs-
bericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestäti-
gungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam-Land liegt dieser Vorlage ebenfalls 
als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.204.619,39 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2013 beträgt - 97.472,81 €
Das Jahresergebnis 2013 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen - 135.093,14 €
Die Finanzrechnung weist für 2013 einen 
Finanzmittelfehlbetrag aus 
(einschließlich durchlaufende Gelder) von 57.958,10 €

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben, 
wird in der Finanzrechnung jedoch erreicht.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam Land hat 
in seiner Sitzung am 26.07.2016 beschlossen, der Gemeinde-
vertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemein-
de Postlow zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 26.07.2016 zu 
empfehlen.
Frau Nagel erläuterte ausgiebig die Beschlussvorlage.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Postlow stellt den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Postlow zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 26.07.2016 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 6
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
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Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Sarnow vom 25.10.2016 (SI/SA/2016/026)

Top 7 Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushalts-
jahr 2013 

 Vorlage: SA/2016/049

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Sarnow zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a KPG 
geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungs-
bericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestäti-
gungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam-Land liegt dieser Vorlage ebenfalls 
als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.695.017,35 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2013 beträgt - 67.620,65 €
Das Jahresergebnis 2013 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen - 63.115,53 €
Die Finanzrechnung weist für 2013 
einen Finanzmittelfehlbetrag aus von 36.916,78 €

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung nicht gegeben, 
wird in der Finanzrechnung jedoch erreicht.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land hat in 
seiner Sitzung am 20.09.2016 beschlossen, der Gemeindevertre-
tung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Sar-
now zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 20.09.2016 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Sarnow stellt den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Sarnow zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 20.09.2016 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 5
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neu 
Kosenow vom 13.10.2016 (SI/NKo/2016/016)

Top 8 Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushalts-
jahr 2013 

 Vorlage: NKo/2016/034

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Neu Kosenow zum 31. Dezember 2013 gemäß  
§ 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungs-
bericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusammen-
gefasst und einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestäti-
gungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam-Land liegt dieser Vorlage ebenfalls 
als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 2.687.951,82 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2013 beträgt 124.270,02 €
Das Jahresergebnis 2013 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen 124.270,02 €
Die Finanzrechnung weist für 2013 einen 
Finanzmittelüberschuss aus (einschließlich 
Tilgung und durchlaufende Gelder) von 30.808,09 €

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung und in der 
Finanzrechnung gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam Land hat 
in seiner Sitzung am 26.07.2016 beschlossen, der Gemeindever-
tretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde 
Neu Kosenow zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 26.07.2016 
zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Neu Kosenow stellt den vom Rechnungs-
prüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemeinde 
Neu Kosenow zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 26.07.2016 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
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Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung des Schulverbandes Spantekow vom 
27.09.2016 (SI/SV/2016/005)

Top 9 Feststellung des Jahresabschlusses 
 für das Haushaltsjahr 2012
 Vorlage: SV/2016/013

Zu diesem Punkt machte Frau Nagel, Kämmerin, ausführliche 
Erläuterungen. Nach § 161 Abs. (1) der Kommunalverfassung 
M-V vom 13.07.2011 führt der Zweckverband einen eigenen Haus-
halt. Für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes gelten die 
Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde ent-
sprechend. 
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Schulverbandes Spantekow zum 31. Dezember 2012 gemäß 
§ 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusam-
mengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des 
Bestätigungsvermerk ist dieser Vorlage beigefügt.
Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses liegt dieser Vorlage ebenfalls als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.005.997,16 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2012 beträgt 7.353,54 €
Das Jahresergebnis 2012 beträgt nach 
Veränderung der Rücklagen 7.353,54 €
Die Finanzrechnung weist für 2012 einen 
Finanzmittelfehlbetrag aus (nach Tilgung) von 28.770,74 €

Der Haushaltsausgleich ist in der Ergebnisrechnung gegeben und 
wird in der Finanzrechnung nicht erreicht.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
15.12.2015 beschlossen, der Verbandsversammlung die Fest-
stellung des Jahresabschlusses des Schulverbandes Spantekow 
zum 31. Dezember 2012 i. d. F. vom 15.12.2015 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Spantekow stellt 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss und vom Rechnungs-
prüfungsamt geprüften Jahresabschluss des Schulverbandes 
Spantekow zum 31. Dezember 2012 i. d. F. vom 15.12.2015 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 8
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Amt Anklam-Land 
Rebelower Damm 2 
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Blesewitz vom 17.10.2016 (SI/BL/2016/014)
Top 9 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2013
 Vorlage: BL/2016/035

Für diesen TOP übernimmt der 1. Stellvertreter des BM, Herr 
Brandt, die Sitzungsleitung.

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens
31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushalts-
jahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entla-
stung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Blesewitz zum 31. Dezember 2013. i. d. F. vom 
06.09.2016 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt 
hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschlie-
ßenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen einge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresab-
schlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich 
wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Ge-
meindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rechnungsprü-
fungsausschuss hat in seiner Sitzung am 06.09.2016 beschlossen, 
der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters für 
das Haushaltsjahr 2013 zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschluss: BL/2016/035
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blesewitz entlastet den 
Bürgermeister, Herrn Frank Zibell, für das Haushaltsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 3
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine
Mitwirkungsverbot § 24 KV M-V: 1

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 25.10.2016

Amt Anklam-Land 
Rebelower Damm 2 
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Iven 
vom 19.10.2016 (SI/IV/2016/015)
Top 10 Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters vom 

Haushalt 2013 
 Vorlage: IV/2016/038

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
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Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlas-
tung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Iven zum 31. Dezember 2013. i. d. F. vom 26.07.2016 
gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt hat das 
Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem abschließenden 
Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen eingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 
hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich wären, 
dass sie der Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters durch 
die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 
beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des ehe-
maligen Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013 zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt dieser Vorlage als Anlage bei.
Frau Dr. Butzke gab eine kurze Zusammenfassung, es gab keine 
Diskussion dazu.
Da Herr Weissig 2013 noch BM war, durfte er nicht abstimmen 
(Mitwirkungsverbot entsprechend § 24 Kommunalverfassung M-V).

Beschluss: IV/2016/038
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Iven entlastet den ehemaligen 
Bürgermeister, Herrn Harald Weissig, für das Haushaltsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 6
Stimmen dagegen: keine
Stimmenthaltung(en): keine
Mitwirkungsverbot § 24 KV M-V: 1

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Spantekow, 25.10.2016

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Postlow vom 12.10.2016 (SI/PO/2016/017)
Top 8 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2013
 Vorlage: PO/2016/036

Herr Mielke übergab die Versammlungsleitung seinem Stellver-
treter, Herrn Berlin.

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlas-
tung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresab-
schluss der Gemeinde Postlow zum 31. Dezember 2013. i. d. F. 
vom 26.07.2016 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprü-
fungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem 
abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die 
so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermei-
sters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
26.07.2016 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung 
des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013 zu empfehlen.

Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Postlow entlastet den 
Bürgermeister, Herrn Norbert Mielke, für das Haushaltsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 5
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /
Mitwirkungsverbot lt. § 24 KV M-V:  1 (Herr Mielke)

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Sarnow vom 25.10.2016 (SI/SA/2016/026)
Top 8 Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters vom Haus-

halt 2013 
 Vorlage: SA/2016/050

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlas-
tung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land 
und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresab-
schluss der Gemeinde Sarnow zum 31. Dezember 2013. i. d. F. 
vom 20.09.2016 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprü-
fungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem 
abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die 
so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des ehemaligen 
Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 
könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung 
am 20.09.2016 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlas-
tung des ehemaligen Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013 
zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sarnow entlastet den 
ehemaligen Bürgermeister, Herrn Dieter Westphal, für das Haus-
haltsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 4
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): 1

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
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Amt Anklam-Land
Rebelower Damm 2
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde  
Neu Kosenow vom 13.10.2016 (SI/NKo/2016/016)
Top 9 Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters vom Haus-

halt 2013 
 Vorlage: NKo/2016/035

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlas-
tung des Bürgermeisters.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Neu Kosenow zum 31. Dezember 2013. i. d. F. 
vom 26.07.2016 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprü-
fungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem 
abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die 
so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters 
durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.07.2016 be-
schlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des ehemaligen 
Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2013 zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neu Kosenow entlastet 
den ehemaligen Bürgermeister, Herrn Dieter Berndt, für das Haus-
haltsjahr 2013.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 7
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Amt Ankam-Land
Rebelower Damm 2 
17392 Spantekow

Beglaubigter Protokollauszug
Sitzung des Schulverbandes Spantekow vom 
27.09.2016 (SI/SV/2016/005)
Top 10 Entlastung des ehemaligen Verbandsvorstehers des 

Schulverbandes Spantekow vom Haushalt 2012
 Vorlage: SV/2016/014

Nach § 161 Abs. (1) der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
führt der Zweckverband einen eigenen Haushalt. Für die Haushalts-
wirtschaft gelten die Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinde entsprechend.
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des ge-
prüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlas-
tung des Bürgermeisters.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
des Schulverbandes Spantekow zum 31. Dezember 2012. i. d. F. 
vom 15.12.2015 gemäß § 3a KPG geprüft. Das Rechnungsprü-
fungsamt hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem 
abschließenden Prüfungsvermerk zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die 
so wesentlich wären, dass sie der Entlastung des ehemaligen 
Verbandsvorstehers durch die Verbandsversammlung entgegen-
stehen könnten. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner 
Sitzung am 15.12.2015 beschlossen, der Verbandsversammlung 
die Entlastung des ehemaligen Verbandsvorstehers für das Haus-
haltsjahr 2012 zu empfehlen.
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-
ausschusses liegt dieser Vorlage als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Spantekow ent-
lastet den ehemaligen Verbandsvorsteher, Herrn Rolf Bahler, für 
das Haushaltsjahr 2012.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 8
Stimmen dagegen: -
Stimmenthaltung(en): -

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Beschluss-
fähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig wird 
bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Bekanntmachung  
für die Gemeinde Neetzow-Liepen
Die Landesforst M-V - Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten 
durch den Leiter des Forstamtes, Herrn Hartwig, beabsichtigt die 
nachfolgenden Flurstücke im Landkreis Mecklenburgische Seen-
platte, Gemeinde Wulkenzin, zu verkaufen:

Gemarkung Flur Flurstück Größe (cbm) Mindestgebot
Liepen 1 69/1 7696 13.478,00 €
Liepen 1 80 13434 1.9318,00 €
Preetzen 1 24 11591 6.162,00 €

Das Mindestgebot beträgt für alle Flurstücke 38.958,00 €.

Kaufinteressenten wenden sich bitte binnen einen Monats ab Be-
ginn des Aushanges mit Kaufpreisvorstellungen schriftlich an das

 Forstamt Neubrandenburg
 Ölmühlenstr. 1 und 3
 17033 Neubrandenburg

Das Angebot muss in einem verschlossenen Umschlag mit der 
Kennzeichnung „Liepen-Preetzen“ abgegeben werden.
Es können Angebote für Einzelflurstücke sowie für alle Flächen 
insgesamt eingereicht werden.
Nicht rechtzeitig zum Schlusstermin eingehende Gebote werden 
nicht berücksichtigt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es sich um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von 
Kaufangeboten handelt. Mit der Abgabe eines Angebotes entsteht 
weder ein Anspruch auf noch eine Verpflichtung zum Abschluss 
eines Kaufvertrages.
Die Landesforstanstalt behält sich vor, das Grundstück nicht an 
den Höchstbietenden zu veräußern.

Beginn der Ausschreibung:  04.11.2016
Ende der Angebotsfrist:  05.12.2016
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Satzung der Gemeinde Iven über die  
Erhebung von Gebühren zur Deckung  
der Verbandsbeiträge für die allgemeine 
 Gewässerunterhaltung und Verwaltung  
der Wasser- und Bodenverbände  
„Untere Peene“ Anklam und  
„Untere Tollense/Mittlere Peene“ Jarmen
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777), des § 3 des Gesetzes 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 
4. August 1992 (GVOBI. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 2008 (GVOBI. M-V S. 499) sowie der §§ 1, 2, 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 12.04.2005 
(GVOBI. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juli 
2011 (GVOBI. M-V S. 777, 833) wird nach Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung am 19.10.2016 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines
(1) Die Gemeinde Iven ist mit den grundsteuerpflichtigen Flächen 
Mitglied der Wasser-und Bodenverbände „Untere Peene“ Anklam 
und „Untere Tollense“ Jarmen.
Satzungsmäßige Aufgaben der Verbände sind nach Maßgabe 
der geltenden Gesetze die Unterhaltung von Gewässern zwei-
ter Ordnung und Unterhaltung und Betrieb der dazugehörenden 
Anlagen, der Bau und Unterhaltung von Deichen und anderen 
Anlagen zur Sicherung des Hochwasserabflusses, der Ausbau, 
insbesondere naturnaher Rückbau der Gewässer zweiter Ordnung 
und der dazugehörenden Anlagen, die Herrichtung, Erhaltung und 
Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des 
Naturhaushaltes, des Bodens und für die Landschaftspflege sowie 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und 
Wasserwirtschaft und Fortentwicklung von Gewässer-, Boden- und 
Naturschutz.
(2) Die Gemeinde hat dem Verband aufgrund des Gesetzes über 
Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG) 
vom 12. Februar 1991 (BGBl. S. 405) und der Verbandssatzung 
Verbandsbeiträge zu leisten, soweit dies zur Erfüllung seiner Auf-
gaben erforderlich ist. Die von der Gemeinde zu leistenden Ver-
bandsbeiträge bestehen in Geldleistungen.

§ 2
Gebührengegenstand
(1) Die von der Gemeinde nach § 1 Abs. 2 zu leistenden Verbands-
beiträge für die allgemeine Gewässerunterhaltung und Verwaltung 
werden nach den Grundsätzen des § 6 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) durch Gebühren denjenigen auferlegt, die Einrichtungen 
und Anlagen der Verbände in Anspruch nehmen oder denen der 
Verband durch seine Einrichtungen, Anlagen und Maßnahmen 
Vorteile gewährt. Als bevorteilt in diesem Sinne gelten gemäß § 3, 
Abs. (1), Satz 3 GUVG die Eigentümer, Erbbauberechtigten oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten der grundsteuerpflichtigen Flä-
chen im Gebiet der Gemeinde, die im Einzugsbereich der Verbände 
liegen. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das 
Grundstück im grundbuchrechtlichen Sinne.
(2) Zum gebührenfähigen Aufwand gehören neben den Verbands-
beiträgen auch die dem Amt Anklam-Land durch die Gebührener-
hebung entstehenden Verwaltungskosten.
(3) Zu Gebühren nach dieser Satzung werden Gebührenpflichtige 
nicht herangezogen, soweit sie für die Flächen an die Verbände 
selbst Verbandsbeiträge zu leisten haben.

§ 3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(1) Die Gebühr bemisst sich nach der Größe der Flächen im Gebiet 
der Gemeinde Iven. Soweit eine katasteramtliche Größenfeststel-
lung nicht nachgewiesen werden kann, erfolgt eine sachgerechte 
Schätzung durch die Gemeinde Iven. Es wird differenziert nach der 
im ALKIS-Nutzungsartenkatalog M-V festgestellten tatsächlichen 
Nutzung und Einordnung der Flächen:
1.  Flächen im Nutzungsartenbereich 10000 - Siedlung - bis ein-

schließlich der Nutzungsartengruppe 17000
2.  Flächen im Nutzungsartenbereich
 a) 30000 - Vegetation - dort die Nutzungsartengruppen 32000 

bis einschließlich 37000 (Wald, Unland, u. a.) und
 b) 40000 - Gewässer - dort die Nutzungsartengruppe 43000 

(Stehende Gewässer)

3.  Alle anderen Flächen in den Nutzungsartenbereichen 10000 
bis 30000 (Garten, Acker, Grünland, Brachland u. a.)

4.  Nicht genannte Gewässerflächen des Nutzungsartenbereiches 
40000 werden nicht bei der Gebührenerhebung berücksichtigt

(2) Die Gebühr beträgt:
1. für Flächen nach Absatz (1) 
 Punkt 1 je angefangene 1.000 qm 5,11 €
2. für Flächen nach Abs. (1) Punkt 2
 im WBV „Untere Peene“ je ha  7,35 €
 im WBV „Untere Tollense/Mittlere Peene“ je ha  7,99 €
3. für Flächen nach Abs. (1) Punkt 3
 im WBV „Untere Peene“ je ha  14,70 €
 im WBV „Untere Tollense/Mittlere Peene“ je ha  15,98 €

§ 4
Gebührenpflichtiger
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entstehung der 
Gebührenschuld Eigentümer, Erbbauberechtigter oder sonstiger 
Nutzungsberechtigter des Grundstücks ist.
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentümer sind die Wohnungs- und 
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil gebüh-
renpflichtig.
(3) Unterliegen Straßen, Wege und Plätze der Grundsteuerpflicht, 
ist der Träger der Straßenbaulast gebührenpflichtig, soweit nicht 
§ 2 Abs. 3 zutrifft.
(4) Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige Nutzungsberech-
tigte des Grundstücks sind verpflichtet, alle für die Veranlagung 
erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu ma-
chen. Sie haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die 
notwendige Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§ 5
Entstehung der Gebührenschuld, Erhebungszeitraum, 
Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht am 01. Januar des jeweiligen 
Jahres. Erhebungszeitraum für die Gebühr ist das Kalenderjahr.
(2) Bei erstmaliger Festsetzung ist die Gebühr einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Die Festsetzung gilt 
solange weiter, bis ein neuer Bescheid ergeht. In den folgenden 
Kalenderjahren ist die Gebühr jeweils am 15.05. des Jahres fällig. 
Ein neuer Gebührenbescheid ist nur zu erteilen, wenn sich der 
in § 3 Abs. 2 festgelegte Gebührensatz auf der Grundlage einer 
Satzungsänderung oder die Bemessungsgrundlagen verändert 
haben oder wenn ein Wechsel in der Person des Gebührenpflich-
tigen eingetreten ist.
(3) Die Gebühr kann im Rahmen der allgemeinen Bescheide über 
Grundbesitzabgaben (kombinierte Erhebung) durch die Gemeinde 
von den Gebührenpflichtigen angefordert werden.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 KAG handelt, wer den Be-
stimmungen des § 4 Abs. (4) dieser Satzung zuwider handelt und 
es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerecht-
fertigte Abgabenvorteile zu erlangen. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00 € geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
„Satzung der Gemeinde Iven über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände 
„Untere Peene“ Anklam“ und „Untere Tollense/Mittlere Peene“ 
Jarmen vom 18.01.2001 und alle dazu erlassenen Änderungs-
satzungen außer Kraft.
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Allen Jubilaren des Monats Dezember 2016 möchten 
wir unseren herzlichen Glückwunsch übermitteln

Gemeinde Bargischow
Herrn Stolzenburg, Adolf  am 21.12.  zum 80. Geburtstag

Gemeinde Bugewitz 
OT Kalkstein
Herrn Rosenow, Willi  am 16.12.  zum 85. Geburtstag

Gemeinde Butzow
OT Lüskow
Herrn Schreiber, Manfred am 28.12.  zum 70. Geburtstag

Gemeinde Ducherow
Frau Klingbeil, Christel  am 15.12.  zum 90. Geburtstag
Herrn Wendt, Horst  am 07.12.  zum 85. Geburtstag
Frau Schultz, Waldtraut am 04.12.  zum 80. Geburtstag
Frau Wedhorn, Edelgard  am 21.12.  zum 80. Geburtstag
Frau Bissert, Renate  am 18.12.  zum 75. Geburtstag
Herrn Bartikowski, Dieter  am 26.12.  zum 70. Geburtstag
OT Löwitz
Herrn Gretzschel, Klaus am 12.12.  zum 80. Geburtstag
OT Neuendorf A
Herrn Rosin, Franz am 23.12.  zum 85. Geburtstag

Gemeinde Krien
Herrn 
Thormann, August-Wilhelm am 06.12.  zum 80. Geburtstag

Gemeinde Medow
Frau Ganschow, Elisabeth am 20.12.  zum 85. Geburtstag
Herrn Jager, Gerhard am 17.12.  zum 70. Geburtstag
Frau Chabowski, Doris  am 29.12.  zum 70. Geburtstag
OT Wussentin
Frau Bruß, Edelgard am 03.12.  zum 80. Geburtstag

Gemeinde Neetzow-Liepen 
OT Klein Below
Herrn Dörschner, Eckard am 16.12.  zum 75. Geburtstag
OT Liepen
Herrn 
Kwiatkowska, Karl-Heinz am 05.12.  zum 75. Geburtstag
OT Neetzow
Frau Dollase, Erna am 10.12.  zum 75. Geburtstag
OT Steinmocker
Frau Breitsprecher, Käte  am 27.12.  zum 80. Geburtstag

Gemeinde Neuenkirchen
Herrn Lau, Siegfried  am 19.12.  zum 90. Geburtstag
Herrn Gau, Siegfried am 11.12.  zum 70. Geburtstag

Gemeinde Spantekow
Frau Müller, Christel am 06.12.  zum 75. Geburtstag
OT Rebelow
Frau Friedrich, Elfriede am 05.12.  zum 85. Geburtstag

Gemeinde Stolpe an der Peene
Herrn Dornau, Karlheinz am 23.12.  zum 80. Geburtstag
Frau Weigt, Christa am 25.12.  zum 75. Geburtstag

Regionale Schule mit Grundschule Ducherow

Am 15.09.2016 fuhren die 8. und 9. Klasse mit den 
Klassenlehrern Frau Hahn und Frau Backs sowie Frau 
Maron und Frau Rosenthal nach Mühlengeez zur „Me-
La“, welches eine Fachausstellung für Landwirtschaft 
und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gar-
tenbau ist. Mehr als 1000 Aussteller präsentieren dort ihre Produkte 
und Dienstleistungen. Als wir nach circa zweistündiger Busfahrt in 
Mühlengeez ankamen, wurden wir am Eingang zur MeLa in Gruppen 
eingeteilt. Jede Gruppe bekam ein Klemmbrett mit Aufgaben, die 
zu lösen waren und einen Plan zur besseren Orientierung. Damit 
mussten wir uns über das gesamte Gelände bewegen und die ausge-
wiesenen Stationen selbstständig finden. Sechs Schüler aus beiden 
Klassen hatten sich bereits im Vorfeld für die Teilnahme an einem 
Berufe - Parcours beworben, der aus mehreren Stationen bestand. 
Diese Schüler berichteten folgendes: „An der ersten Station bestand 
die Aufgabe darin, einen Hochsitz zu bauen, was sehr anstrengend 
war. Anschließend ging es zur nächsten Station, die sich „Hubsteiger“ 
nannte. Es wurden uns verschiedene Hubarbeitsbühnen erklärt und 
vorgeführt. Wir durften auch ausprobieren, wie es sich in 22 Metern 
Höhe anfühlt. Als wir wieder auf dem Boden angekommen waren, 
gingen wir sofort zur Fahrschule, wo wir selber einmal einen Unimog 
fahren durften. Danach lösten wir ein kleines Rätsel über Verkehrs-
schilder. Anschließend hatten wir die Gelegenheit, von uns ein Erin-
nerungsfoto machen zu lassen. Der Witz an der Sache bestand darin, 
dass wir für dieses Foto unter verschiedenen Berufsbekleidungen 
auswählen und uns diese anziehen durften. Die meisten ließen sich 
als Forstwirt fotografieren. Die letzte Station beinhaltete die Aufgabe, 
einen Weidezaun zu bauen, womit wir keine Schwierigkeiten hatten.“
Um 12:30 Uhr trafen sich alle Gruppen, um gemeinsam von ei-
ner Tribüne aus eine Berufe - Show anzusehen. Dabei kamen 
Auszubildende zu Wort, die über ihre Berufsausbildung in den 
verschiedenen Zweigen der Urproduktion sprachen. Selbst Tiere 
wurden dabei präsentiert: Pferde, Kühe, Schweine und ein Schaf 
sowie die unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die 
von  Auszubildenden gefahren wurden.
Um 14:00 Uhr traten wir die Heimreise an und hatten längst noch 
nicht alles gesehen.
Wir möchten uns auf diesem Weg recht herzlich bei dem Schul-
förderverein bedanken, der uns diesen erlebnisreichen Tag durch 
eine finanzielle Zuwendung ermöglichte. 

Weihnachtlicher Jahrmarkt  
in der Lindenschule Ducherow
Jeder, der sich gern in vorweihnachtliche Stimmung versetzen 
lassen möchte, ist am Freitag, dem 2.12.2016, in der Zeit von 
16:00 - 19:00 Uhr in der Lindenschule herzlich willkommen.
Lehrer, Schüler, der Schulförderverein sowie Freunde der Schule 
haben ein vielfältiges Angebot für große und kleine Gäste vorbe-
reitet. So laden z. B. die Alchemisten zu einer Show der beson-
deren Art ein; von unseren „Jungen Imkern“ kann man sich nicht 
nur erklären lassen, wie der Honig in die Gläser kommt, sondern 
auch eine Kostprobe mit nach Hause nehmen. Ebenso können 
die Gäste erfahren, wie Weihnachten in anderen Ländern gefeiert 
wird und wer noch ein Gedicht für den Weihnachtsmann braucht, 
sollte unbedingt in der Bücherei vorbeischauen. Unsere jungen 
Schauspieler freuen sich über zahlreiche Zuschauer während ihrer 
Vorführung.
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Unsere Bastelstraße bietet die Möglichkeit, weihnachtliche Deko-
ration selbst herzustellen und für das leibliche Wohl wird ebenfalls 
gesorgt. Wer sich zu aktuellen Hits bewegen möchte, ist beim 
Streetdance-Schnupperkurs genau richtig. 
Um 18:00 Uhr sind alle herzlich in die Aula zum traditionellen Weih-
nachtskonzert eingeladen.
Ines Hytra
Schulleiterin

Regionale Schule mit Grundschule Spantekow
Physikwettstreit 2016
Mal ganz ehrlich: Wer weiß schon, wie sich die Massen von Zweigen 
und Vasen verändern, wenn sich einer der Zweige in und der andere 
auf der Vase befindet? Und wie verhält es sich mit der Sichtbarkeit 
von Gegenständen oder dem absoluten Nullpunkt? Diesen und vie-
len anderen Problemen stellten sich am 4.10.16 die besten Physiker 
der 8. Klassen aus 11 Gymnasien und Regionalen Schulen aus dem 
Landkreis Vorpommern-Greifswald. Mit dabei auch zwei Schüler der 
Johann-Christoph-Adelung Schule Spantekow. 
Gwendolin Carls und Jan-Pa-
trick Bruhns bestechen nicht nur 
durch gute Leistungen in diesem 
Unterrichtsfach, Gwendolin hat-
te sich zudem schon in der 7. 
Klasse in einem klasseninternen 
Physikwettstreit als physikalisch 
sattelfeste Schülerin erwiesen. 
So traten die beiden Spanteko-
wer gemeinsam mit ihrer Phy-
siklehrerin Kerstin Prust die 
Fahrt nach Anklam an, denn in 
der Käthe-Kollwitz-Schule fand 
der 43. Physikwettstreit statt. In 
drei Runden musste man sich 
theoretischen Problemen stel-
len, einen Multiple-Choice-Test 
bestehen und eine experimentelle Aufgabe lösen, bei der die Dichte 
eines Schokoriegels zu ermitteln war, den man danach aufessen durf-
te. Gwendolin und Jan-Patrick konnten besonders beim Test und bei 
der Lösung der experimentellen Aufgabe punkten und wiesen damit 
anwendungsbereites Wissen nach. Gwendolins gutes Abschneiden 
beim Wettbewerb wurde zudem noch mit einem Sachpreis anerkannt. 
Da alle Schüler neben einer Teilnehmerurkunde auch noch ein kleines 
Erinnerungsgeschenk erhielten, fuhren Jan-Patrick und Gwendolin 
stolz und auch ein bisschen erschöpft an diesem Tag wieder nach 
Hause. Auf jeden Fall hatten sie in ihrer Klasse am nächsten Tag 
eine Menge über „eine Prüfung der besonderen Art“ zu berichten.

BSV 95 Krusenfelde
Der BSV 95 Krusenfelde informiert:
Das Punktspiel am Sonnabend, dem 08.10.16 in Neuenkirchen 
konnten unsere D-Junioren der SG Gützkow/Krusenfelde überlegen 
mit 3:0 gewinnen. Bis zur Pause hatte Johannes Chabowski die SG 
mit 1:0 in Führung gebracht. In Halbzeit 2 legte das Team durch Ole 
Lüdtke zweimal nach und macht damit den Sack zu. 
Für die SG Gützkow/Krusenfelde spielten: Jerome Wolff, Marc Weich-
sel, Luca Krüger, Jannek Vater, Ole Lüdtke, Emanuel Schröder, Jo-
hannes Chabowski, Ralph Selent, Paul Vater, Paul Berndt.
Die E-Junioren vom BSV 95 Krusenfelde verloren am Sonntag, 
10.09.16, zu Hause gegen die SG Groß- Kiesow/Gützkow mit 2:6 
Toren. Für Krusenfelde trafen Finley Falk und Tino Wollert. Unser 
Team läuft immer noch dem ersten Saisonsieg hinterher. 
Für den BSV 95 spielten: Tino Wollert, Noah Schöne, Justin Hermann, 
Finley falk, Tom Krüger, Kevin Wegner, Bruno Ihlenfeld, Jasmin Carls, 
Pia Fuhrholz, Alina barnekow, Marc Tröllsch, Nick Bohn.
Der erste Sieg unserer E-Junioren wurde am 15.10.16 in Neuenkir-
chen perfekt gemacht. Bis zur Pause stand es noch 0:0, obwohl unser 
Team das bessere war. In Halbzeit 2 schoss Noah Schöne unser 
Team in Führung. 3 Minuten später konnten die Gastgeber zum 1:1 
ausgleichen. Unsere gesamte Abwehr hatte da geträumt. Aber der 
BSV 95 ließ nicht nach und konnte durch Noah Schöne wiederum in 
Führung gehen. Diese gab unser Team auch nicht mehr aus der Hand. 
Für den BSV 95 spielten: Tino Wollert, Finley Falk, Justin Hermann, 
Bruno Ihlenfeld, Tom Krüger, Noah Schöne, Alina Barnekow, Marc 
Tröllsch, Pia Fuhrholz, Jasmin Carls .
Unsere SG Gützkow/Krusenfelde musste sich beim Punktspiel am 
16.10.16 in Görmin mit 2:1 geschlagen geben. Unser Team ging 
in der 6. Minute durch Ole Lüdtke per Handneunmeter in Führung. 
Die Führung hielt bis zur Pause. In der 32. Minute glich Görmin aus, 
konnte in der 38. Min. auf 2:1 erhöhen. Obwohl unsere Mannschaft 
die Chancen zum Ausgleich hatte, blieb es beim knappen Sieg der 
Görminer. 
Es spielten: Jerome Wolff, Marc Weichsel, Jannek Vater, Richard 
Jeschke, Ole Lüdtke, Johannes Chabowski, Ralph Selent, Paul 
Berndt, Paul Vater.
Das Pokalspiel der E-Junioren am 28.10.16 in Krusenfelde hat unser 
Team gegen den VFC Anklam II mit 1:6 verloren. Das bedeutet das 
Ausscheiden aus dem Wettbewerb. Es war natürlich für unser Team 
weitaus mehr drin. Es lag an der schlechten Chancenverwertung. 
Aber es gab auch Mängel in der Abwehrarbeit. An die Leistung des 
Spiels in Neuenkirchen konnten wir nicht anknüpfen. Den Ehrentreffer 
besorgte Tino Wollert. Jetzt heißt es, sich voll auf die Punktspiele zu 
konzentrieren. 
Für den BSV 95 spielten: Tino Wollert, Finley Falk, Tom Krüger, 
Marc Tröllsch, Alina Barnekow, Jasmin Carls, Pia Fuhrholz, Bruno 
Ihlenfeld, Noah Schöne.
Die D-Junioren unserer SG Gützkow/Krusenfelde sind mit einem 
2:1-Sieg am 30.10.16 in Görmin eine Runde weiter im Pokal. Bis 
zur Pause stand es 0:0. In der 34. Min. erzielte Ole Lüdtke das 1:0 
für die SG. Johannes Chabowski erhöhte in Minute 50 auf 2:0. Die 
Gastgeber konnten noch auf 1:2 verkürzen. Mehr war dann, dank 
unserem guten Torwart Marc Weichsel, nicht drin. 
Für die SG Gützkow/Krusenfelde spielten: Jerome Wolff, Marc Weich-
sel, Jannek Vater, Luca Krüger, Ole Lüdtke, Johannes Chabowski, 
Ralph Selent, Jonas Laß, Emanuel Schröder, Paul Berndt
Das Punktspiel der E-Junioren wurde klar mit 0:5 verloren. In den 
ersten Minuten gab es drei Möglichkeiten für unser Team, die nicht 
genutzt wurden. Dann gab es innerhalb von 5 Minuten drei Gegentore. 
In Halbzeit 2 legten die Gastgeber noch zweimal nach und es stand 
am Ende 0:5 aus unserer Sicht. Mit etwas mehr Glück und Willen 
hätte man das Ergebnis, Torwart Finley Falk hat noch etliche Chancen 
vereitelt, doch positiver gestalten können. 
Für den BSV 95 spielten: Tino Wollert, Finley Falk, Justin Hermann, 
Bruno Ihlenfeldt, Noah Schöne, Alina Barnekow, Pia Fuhrholz, Jasmin 
Carls, Hannes Krumm.
Die D-Junioren der Spielgemeinschaft Gützkow/Krusenfelde haben 
gegen den HFC Greifswald in Krusenfelde mit 2:4 verloren. Es ging 
gut los, denn in der 4. Min. erzielte Johannes Chabowski das 1:0. 
Anstatt so schwungvoll weiter zu machen, verflachte unser Spiel 
immer mehr. Die Abwehrspieler hatten große Probleme und das Mit-
telfeld fand gar nicht statt. Zudem wurden die Tormöglichkeiten nicht 
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genutzt. Folgerichtig fiel in der 6. Min. der Ausgleich und in Minute 
18. die 2:1-Führung für den HFC. Nach der Pause konnte Jerome 
Wolff zum 2:2 ausgleichen. Da keimte noch mal Hoffnung auf. In der 
Schlussphase haben wir uns dann selber geschlagen. Ein grober Tor-
wartfehler und ein lupenreines Eigentor brachten Greifswald den Sieg. 
Für den BSV 95 spielten: Jerome Wolff, Marc Weichsel, Richard 
Jeschke, Jannek Vater, Luca Krüger, Ole Lüdke, Emanuel Schröder, 
Johannes Chabowski, Ralph Selent, Paul Berndt, Jonas Laß.

R. Lembke

Ev. Kirchengemeinden  
Anklam & Teterin-Lüskow

Kontakte:
Pfarramt Anklam I
für die Kirchengemeinden Anklam und Teterin-Lüskow
Pastorin Petra Huse
Baustraße 33, 17389 Anklam
Tel.:  03971 833064
E-Mail:  anklam1@pek.de
Internet:  www.kirche-anklam.de

Pfarramt Anklam II
für die Kirchengemeinde Anklam 
Pastor Bodo Winkler
Kleinbahnweg 6 a, 17389 Anklam
Tel.:  03971 212612
E-Mail:  anklam2@pek.de

Gemeindebüro Anklam
Baustraße 33, 17389 Anklam
Tel.:  03971 210276
E-Mail:  anklam-buero@pek.de
Sprechzeiten:  Mo., Di., Fr., 9:00 bis 12:00 Uhr

Vorsitzender des Kirchengemeinderates (und für Friedhofsan-
gelegenheiten der Kirchengemeinde) Anklam
Thomas Binder
Tel.:  03971 245190 
(Post über Gemeindebüro)

Vorsitzender des Kirchengemeinderates
(und für Friedhöfe der Kirchengemeinde) 
Teterin-Lüskow
Peter Krüger
Tel.:  03971 240505
(Post über Gemeindebüro Anklam) 

Friedhofsverwaltung Alter Friedhof Anklam
August-Bebel-Straße, 17389 Anklam
Tel.:  03971 245190
E-Mail:  anklam-friedhof@pek.de

Kirchenmusik Anklam
Baustraße 33, 17389 Anklam
Tel.:  03971 2931818 
E-Mail:  rmf@kirchenmusik-anklam.de
Internet:  www.kirchenmusik-anklam.de

Konto der Ev. Kirchengemeinde Anklam:
IBAN: DE57 1505 0500 0430 0025 72
BIC:  NOLADE21GRW

Konto der Ev. Kirchengemeinde Teterin-Lüskow:
IBAN:  DE08 1505 0500 0430 0137 36
BIC:  NOLADE21GRW

Liebe Mitbürger,
es war König Friedrich Wilhelm III., der 1816 angeordnet hat, dass 
jährlich der letzte Sonntag des Kirchenjahres als ein Feiertag zur 
Erinnerung an die Verstorbenen begangen wird. Als „Totensonn-
tag“ wurde dieser Tag rasch deutschlandweit beliebt. Heute sa-
gen wir „Ewigkeitssonntag“, aber der Tag und der Brauch sind 
geblieben: Am 20. November in diesem Jahr werden wir in vielen 
Kirchen der Verstorbenen des letzten Jahres gedenken.Und viele 
Menschen werden die Friedhöfe besuchen. Die Gräber sind dann 
schon besonders hergerichtet und geschmückt. 
Die alten Friedhofsbäume in ihrer bunten Blätterpracht werden 
manche Trauer und Klage, aber wohl auch manche schmunzeln-
de Erinnerung und hier und da sogar ein stilles Zwiegespräch mit 
einem Verstorbenen zu belauschen und zu behüten haben. Es ist 
gut und heilsam, wenn an diesem Tag ein Friedhof seinem Namen 
alle Ehre machen kann und Frieden ausstrahlt: wenn sich etwas 
von dem Frieden, den die Verstorbenen gefunden haben, auf alle 
Hinterbliebenen und Besucher legt.
Zum Volkstrauertag am 13. November ist auf vielen Friedhöfen 
hier bei uns auf eine sehr würdige Weise der Toten gedacht und 
ihre Mahnung erneuert worden; - damit ist der Ewigkeitssonntag 
sogar entlastet: Nicht so sehr der Kampf gegen alles vorzeitige 
und gewaltsame Sterben steht im Vordergrund, sondern die Er-
innerung und eine Besinnung auf einen solchen Tod, der zu uns 
Menschen und zum Leben dazugehört und der dann auch Ruhe 
und Geborgenheit bedeutet. 
Ein Bibelvers des Apostels Paulus beschreibt eine solche - nicht 
einfache, aber tiefe und trostreiche - Haltung zum Tod: „Leben wir, 
so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 
Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“
Einen guten, getrosten Ewigkeitssonntag! 
Und eine frohe und gesegnete Adventszeit dann bald darauf! 

Ihr Pastor Bodo Winkler

Gottesdienste vom 16. November bis 18. Dezember
Mi., 16. November, Buß- und Bettag
18:00 Uhr Marienkirche, Abendmahlsgottesdienst
So., 20. November, Ewigkeitssonntag
09:00 Uhr  Marienkirche, Abendmahlsgottesdienst mit Ver-

storbenengedenken
09:00 Uhr  Alt Teterin, Abendmahlsgottesdienst mit Verstor-

benengedenken, Kirchengemeinderatswahl 
  (Wahl von 08:30 - 11:30 Uhr)
10:30 Uhr  Lüskow, Abendmahlsgottesdienst mit Verstor-

benengedenken, Kirchengemeinderatswahl
  (Wahl von 10:00 - 13:00 Uhr)
10:30 Uhr  Kreuzkirche, Abendmahlsgottesdienst mit Verstor-

benengedenken
14:00 Uhr  Alter Friedhof Anklam, Andacht zum Ewigkeits-

sonntag 
14:00 Uhr  Pelsin, Abendmahlsgottesdienst mit Verstorbenen-

gedenken, Kirchengemeinderatswahl
  (Wahl von 13:00 - 16:00 Uhr)
So., 27. November, 1. Advent
10:00 Uhr  Kreuzkirche 
14:00 Uhr  Bargischow 
17:00 Uhr  Marienkirche, Konzert J. S. Bach: Weihnachtsora-

torium
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So., 04. Dezember, 2. Advent
09:00 Uhr  Marienkirche
10:30 Uhr  Kreuzkirche
10:00 Uhr  Lüskow: Zentraler Gottesdienst für die Kirchenge-

meinde Teterin-Lüskow mit Einführung des neuen 
Kirchengemeinderates

So., 11. Dezember, 3. Advent
10:30 Uhr  Kreuzkirche, Abendmahlsgottesdienst mit Einfüh-

rung des neuen Kirchengemeinderates und Ge-
meindeadventsfeier

So., 18. Dezember, 4. Advent
16:00 Uhr  Marienkirche, Krippenspiel

Gottesdienste in Senioren- und Pflegeeinrichtungen

Fr., 09. Dezember Gottesdienst und Adventsfeiern
09:00 Uhr  Seniorenresidenz Leipziger Allee 
15:30 Uhr  Pflegeheim Lindenstraße 75
Do., 15. November Gottesdienst und Adventsfeier
15:00 Uhr  Seniorenresidenz Buchenweg 

Besonderes:
Ab dem 1. Dezember gibt es in Anklam wieder den Lebendigen 
Adventskalender: Von Montag bis Samstag laden Familien, Ver-
eine oder Institutionen jeweils um 17:00 Uhr zu einem adventlichen 
Treffen ein. Jede und jeder ist willkommen. Den Plan dazu finden 
Sie zum Advent in den Kirchenschaukästen!

Gruppen und Kreise:
Kirchenmusik: 
Kinderchor, Jugendchor, Kantorei, Kammerchor, Bläserchor, Flö-
tengruppen 
Kontakt über Kirchenmusikerin, Frau Friedrich

Junge Gemeinde 
donnerstags, 18:00 Uhr - Gemeindezentrum Anklam

Bastelkreis Anklam 
donnerstags, 14:30 Uhr - Gemeindezentrum Kleinbahnweg 6

Seniorenkreis Anklam
Mittwoch, 30. November, 14:30 Uhr - Gemeinderaum Baustraße 33

Gemeindenachmittag/Frauenkreis Bargischow 
Donnerstag, 8. Dezember, 14:00 Uhr - Gemeindehaus Bargischow

Gesprächskreis Anklam 
Dienstag (15. November, 6. Dezember), 19:30 Uhr - Anklam, 
Baustraße 33 

Seniorennachmittag Teterin-Lüskow 
Dienstag (6. Dezember), 14:00 Uhr - Butzow, Feuerwehrraum 
Angebote für Kinder: 
Aufgrund der Erkrankung unseres Gemeindepädagogen derzeit 
nur unregelmäßige Angebote. Auskunft bei Pastorin Huse.

Wer möchte mitmachen beim Krippenspiel am 4. Advent in der 
Anklamer Marienkirche? Wir suchen noch kleine und große 
Mitspieler, Helfer für Technik, Kulissen und Kostüme! Bitte 
bei Pastorin Huse melden. 

Ev. Kirchengemeinden Altwigshagen, Leopoldshagen & Mönkebude
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Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, Gottesdienste in den Orten 
der Umgebung mitzufeiern! 
Terminänderungen sind nicht auszuschließen - Bitte beachten Sie 
unsere Schaukästen!

REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN IN DEN GEMEINDEN
Männerclub im Leopoldshagener Bischof-von-Scheven-Haus
Montag - 05. Dezember - 14:30 Uhr
Montag - 09. Januar 2017 - 14:30 Uhr

Nachmittag der Begegnung bei Kaffee & Kuchen im Altwigs-
hagener Pfarrhaus 
Mittwoch - 14. Dezember - 14:30 Uhr
Mittwoch - 11. Januar 2017 - 14:30 Uhr 

Nachmittag für die ältere Generation 
Montag - 28. Nov. - 13:30 Uhr in Mönkebude
Montag - 19. Dez. - 13:30 Uhr in Leopoldshagen

GEMEINDEKIRCHGELD UND FRIEDHOFSGEBÜHREN 2016
Wie in jedem Jahr, so bitten die Kirchengemeinderäte auch in 2016 
alle Gemeindeglieder im November/Dezember um die Gabe des 
Gemeindekirchgeldes. Die Gemeindeleitungen haben wiederum 
festgelegt, dass dieses persönliche Opfer unserer Gemeinde-
glieder nur für die Erhaltung bzw. wichtige Sanierungsprojekte der 
jeweiligen Dorfkirche Verwendung finden soll. 
Von der Spendenbereitschaft in Leopoldshagen wird es abhängen, 
in wieweit es möglich sein wird, im Jahr 2017 den zweiten Bauab-
schnitt zur Sanierung des Kirchturmes und zur Ertüchtigung der 
Balkenkonstruktion des Kirchenschiffes auszuführen. In Lübs wird 
das Gemeindekirchgeld dringend benötigt, um nach der Dach- und 
Mauerwerkssanierung den Glockenstuhl zu erneuern. Mit ihrem 
Gemeindekirchgeld müssen die Neuendorfer die Trockenlegung 
des Turmes ihrer Kirche finanzieren. Mit den Spenden der Altwigs-
hagener, Demnitzer, Heinrichshofer und Louisenhofer Gemeinde-
glieder gilt es alsbald an der Kirche die gesamte Konstruktion von 
Dach und Dachstuhl zu sanieren.
In den kommenden Wochen erhalten alle Gemeindeglieder in 
der vertrauten Weise ihren Kirchgeldbrief.
Hier die Termine: 
Wietstock - 22. Nov. - 15:00 bis 16:00 Uhr (Vereinshaus)/Alt-
wigshagen - 22. Nov. - 16:15 bis 17:00 Uhr (Pfarrhaus)/Lübs 
- 24. Nov. - 14:45 bis 15:15 Uhr (Kirche)/Neuendorf A - 24. Nov. 
- 15:30 bis 16:15 Uhr (Gemeindeverwaltung)/Leopoldshagen 
- 29. Nov. - 16:30 bis 17:30 Uhr (Pfarrhaus)/Mönkebude - 30. 
Nov. - 15:30 bis 16:30 Uhr (St.-Petri-Kirche).
In Altwigshagen, Neuendorf A und Wietstock gelten diese 
Termine jeweils auch für die Bezahlung der Friedhofsunter-
haltungsgebühren (Wassergeld und Entsorgung) in Höhe von 
5,00 Euro je einzelnes Grab/Jahr.

KONFIRMANDENKURS 2015 - 2017
Jugendliche, die derzeit die Klassenstufen 7 und 8 besuchen sind 
herzlich zum Konfirmandenkurs 2015 - 2017 eingeladen. An monat-
lich einmal stattfindenden Kursabenden bereiten wir uns gemein-
sam auf die Einsegnung im Frühjahr 2017 vor. Ergänzt wird die 
Reihe der Abende durch einzelne Angebote für Tages- oder auch 
Mehrtagesfahrten. Die Termine für die Treffen am Freitagabend 
wie auch die wechselnden Veranstaltungsorte werden langfristig 
bekannt gegeben, so daß sie in den Familien der Konfirmanden 
über längere Zeiträume eingeplant werden können. In der Regel 

beginnen wir an den Kursabenden um 17:00 Uhr und enden um 
20:00 Uhr. 
Hier die nächsten Termine: 
FREITAG - 18. November 2016, 17:00 bis 20:00 Uhr - Pfarrhaus 
Ducherow
Folgetermine zur Vorbereitung Krippenspiel nach Absprache

KINDERNACHMITTAG 
Einmal im Monat am Freitag sind Kinder vom Vorschulalter bis hin 
zur 6. Klasse in das Pfarrhaus Altwigshagen, Hauptstr. 19, zu ihrem 
gemeinsamen Nachmittag von 16:00 bis 18:30 Uhr eingeladen. 
Letzter Termin in 2016 - Freitag - 02. Dezember - 16:00 Uhr. 

BESONDERE HÖHEPUNKTE - AUF EINEN BLICK - UND ZUM 
VORMERKEN
WEITBLICK-Konzert mit „Figelin“ - Freitag - 25. November - 20:00 
Uhr - St.-Petri-Kirche Mönkebude
ADVENSKONZERT des Gemischten Chores Mönkebude - Sonn-
tag - 04. Dezember - 15:00 Uhr - St.-Petri-Kirche Mönkebude
KRIPPENSPIELE 2016 - Sonntag - 18. Dezember - 10:00 Uhr 
Ducherow/17:00 Uhr Mönkebude
KONFIRMATION WIETSTOCK - Sonntag - 30. April 2017 - 10:30 
Uhr - Kirche St. Magdalena
KONFIRMATION LEOPOLDSHAGEN - Pfingstsonntag - 04. Juni 
2017 - 13:30 Uhr - Dorfkirche

Mit herzlichen Grüßen von Haus zu Haus 

Ihr Pastor Rainer Schild 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Uecker-Randow (BIC: NOLADE21PSW); 
Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen 
IBAN: DE53150504003320003428; 
Ev. Kirchengemeinde Leopoldshagen 
IBAN: DE38150504003210002885; 
Ev. Kirchengemeinde Mönkebude 
IBAN: DE39150504003210001315

Kirchengemeinde Ducherow
Ev. Pfarramt Ducherow 
- Pastor Gunther Schulze -
Telefon: 03972620403

Gottesdienste im November & Dezember 2016
(Änderungen vorbehalten!)

27.11. - 1. Advent
10:00 Uhr  in Ducherow, Kirche 
04.12. - 2. Advent
10:00 Uhr  in Ducherow, Kirche
14:00 Uhr  in Kagendorf, alte Kate 
11.12. - 3. Advent
08:45 Uhr  in Auerose, Kirche
10:00 Uhr  in Ducherow, Kirche 
Samstag, 17.12. 
14:00 Uhr  in Rossin, Kirche mit anschließend Kaffee und 

Weihnachtsliedersingen in der Bauernstube
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18.12. - 4. Advent
10:00 Uhr  in Ducherow, Kirche (Krippenspiel) 
17:00 Uhr  in Mönkebude, Kirche (Krippenspiel) 
24.12. - Heiligabend
Christvespern
14:00 Uhr  in Kagendorf, Kirche
15:30 Uhr  in Rathebur, Kirche
17:00 Uhr  in Ducherow, Kirche 
18:30 Uhr  in Bugewitz, Kirche 
25.12. - 1. Weihnachtstag
09:30 Uhr  in Ducherow, Kirchsaal von Bethanien 
26.12. - 2. Weihnachtstag
 Andacht mit Weihnachtsliedersingen
16:30 Uhr  in Ducherow, Kirche 
31.12. - Silvester
14:00 Uhr  in Rathebur, Kirche mit Abendmahl
15:30 Uhr  in Ducherow, Kirchsaal von Bethanien mit Abend-

mahl 

Regelmäßige Veranstaltungen:

Christenlehre für Kinder: 
Die Christenlehre wird im Rahmen der Vollen Halbtags-Schule im 
Pfarrhaus von Ducherow angeboten:
für die 1. - 2. Klasse:  montags von 13:00 bis 14:00 Uhr 
für die 3. - 6. Klasse:  montags von 14:15 bis 15:25 Uhr.

Gemeindenachmittag: 

  ab 14:00 Uhr > im Pfarrhaus von Ducherow 
  (01.12./15.12./29.12.)

  ab 14:00 Uhr > in der Kagendorfer Kate 
  Gemeinsam trinken wir gemütlich Kaffee, singen miteinander 

und unterhalten uns über ein biblisches oder aktuelles Thema. 
Jederzeit freuen wir uns, wenn jemand bei uns vorbeischaut 
oder regelmäßig dazu kommt! 

Kirchengemeinde Liepen & Medow & Stolpe

Gottesdienste 

(Änderungen vorbehalten! Bitte achten Sie auf die örtlichen Aus-
hänge!)

19. November - Samstag
17:00 Uhr in Wussentin, Gemeinderaum
20. November - Ewigkeitssonntag
09:00 Uhr in Medow, Kirche mit hlg. Abendmahl
10:00 Uhr  in Liepen, Kirche mit hlg. Abendmahl

In besonderer Weise laden wir alle Familienangehörigen zu diesen 
Gottesdiensten ein, die in diesem Kirchenjahr einen Menschen in 
Gottes Hände gegeben haben. 

KIRCHENGEMEINDERATSWAHL 2016
Der Wahltag ist für alle Wahlberechtigten der 20. November 
von 09:00 - 12:00 Uhr in den Kirchen, denen ihr Wohnort zu-
geordnet ist!

KIRCHE KAGENOW:  für alle Wahlberechtigten aus Neetzow, 
Kagenow, Padderow und Klein Below

KIRCHE LIEPEN:  für alle Wahlberechtigten aus Liepen, Prie-
men und Preetzen

KIRCHE STOLPE:  für alle Wahlberechtigten aus Stolpe, Grüt-
tow und Dersewitz

KIRCHE MEDOW:  für alle Wahlberechtigten aus Medow, 
Wussentin und Brenkenhof

KIRCHE NERDIN:  für alle Wahlberechtigten aus Nerdin, Thu-
row und Neu Sanitz

KIRCHE GÖRKE:  für alle Wahlberechtigten aus Görke, Neu-
hof, Postlow und Tramstow

Bitte gehen Sie am 20. November in die Kirche wählen, die für 
Ihren Wohnort vorgesehen ist! 
Die Auszählung der Stimmzettel erfolgt am 20. November 2016 
um 13:00 Uhr im Gemeinderaum in Stolpe!

4. Dezember - 2. Advent
10:00 Uhr  in Liepen, Kirche mit Chor
 Amtseinführung des neu gewählten Kirchengemein-

derates und Verabschiedung der ausscheidenden 
Mitglieder, anschließend Kirchenkaffee

16:00 Uhr  in Nerdin, Adventsmusik
11. Dezember - 3. Advent
09:00 Uhr in Stolpe, Kirche 
10:00 Uhr  in Görke, Kirche 
18. Dezember - 4. Advent
15:00 Uhr Kirche Medow

Herzliche Einladung zur diesjährigen 
Adventsmusik für die ganze Gemeinde 
am 18. Dezember um 15:00 Uhr in die 
Medower Kirche. 
Wer in den letzten Jahren die Möglichkeit 
wahr genommen hat, an diesem Nach-
mittag dabei zu sein, weiß wie schön es 
sein kann, sich mit adventlichen und weih-
nachtlichen Weisen auf die kommende 
Zeit einzustimmen.

Lassen Sie sich überraschen!

Kirchenchor 
dienstags um 19:30 Uhr in Medow mit dem Chorleiter, Herrn 
Wurch
(im Gebäude der Firma Medow - Bau)

Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich Willkommen. 
Bitte trauen Sie sich und sprechen den Chorleiter doch einfach an 
oder kommen zum Probentermin vorbei. 

Adventsnachmittage im Dezember

6. Dezember 14:30 Uhr in Liepen, 
  Pfarrhaus
8. Dezember 14:30 Uhr  in Stolpe, 
  Gemeinderaum

Kinderkirche

Zum nächsten Kinderkirchennachmittag, am 18. No-
vember sind alle Kinder - und in diesem Falle auch alle 
Jugendlichen - die Lust haben, bei den diesjährigen Krip-
penspielen mitzumachen, herzlich eingeladen. Wir tref-
fen uns um 14:30 Uhr im Liepener Pfarrhaus. Bitte sagt 
bis zum 16. November Bescheid, ob ihr kommen könnt.

Bürozeiten im Pfarramt:
Montag: 9:00 - 12:00 Uhr  Pfarrbüro Liepen 

Kontakt: 
Evangelisches Pfarramt Liepen 
Liepen, Dorfstraße 42, 17391 Neetzow-Liepen
Tel./Fax:  039721 52214
Mail:  liepen@pek.de

Friedhofsverwaltung
Frau Carola Falk - Montag: 9:00 - 12:00 Uhr 
Tel.  039721 52214

Kontoverbindungen für Gemeindekirchgeld und Friedhofssach-
kosten

Kirchenkonto Liepen 
Evangelische Kirchengemeinde Liepen
Sparkasse Vorpommern
IBAN  DE85 1505 0500 0430 0022 62
BIC  NOLADE21GRW

Für das Kirchgemeindegeld und die Friedhofssachkosten 
der Friedhöfe: 
Neetzow, Kagenow, Liepen, Preetzen, Dersewitz

Kirchenkonto Medow
Evangelische Kirchengemeinde Medow
Sparkasse Vorpommern
IBAN  DE54 1505 0500 0430 0051 48
BIC  NOLADE21GRW
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Für das Kirchgemeindegeld und die Friedhofssachkosten 
der Friedhöfe:
Grüttow, Stolpe, Medow, Wussentin, Tramstow, Nerdin, Postlow, 
Görke

Aus Gründen der besseren Zuordnung bleiben die Konten der 
Kirchgemeinde weiterhin getrennt bestehen. Bitte überweisen 
Sie die Friedhofssachkosten unter Angabe der Grabstelle, 
des Friedhofes und des Jahres, für das Sie bezahlen, auf die 
entsprechenden Konten. Wir haben aufgrund von nicht richtig 
deklarierten Überweisungen ansonsten keine Möglichkeit der 
Zuordnung.

Kirchengemeinde aktuell:

Fenstereinweihung in Görke am 
9. Oktober
Mit einem fröhlichen Gottesdienst 
die Görker Gemeindemitglieder 
und ihre Gäste die Restaurierung 
bzw. Erneuerung der Kirchenfen-
ster.
Nachdem wir in den letzten Jahren 
den Kirchturm, einige Dachbalken 
und die Orgel restauriert bzw. sa-
niert haben, sind mit der Erneue-
rung der Fenster die Arbeiten an 
der Kirche in Görke (hoffentlich) 
erst einmal abgeschlossen. Wir 
sind dankbar, dass diese Arbeiten 
möglich wurden und so die Kirche 
in den nächsten Jahren in ihrem 
Glanz erstrahlen kann.
Seien Sie zum Gottesdienst oder zu anderen Veranstaltungen 
herzlich willkommen!

Reformationstag in Spantekow
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst der Pfarrsprengel Spante-
kow/Boldekow, Krien und Liepen-Medow-Stolpe wurde am 31. 
Oktober die Festlichkeiten zum Reformationsjubiläumsjahr ein-
geläutet. Nach dem Gottesdienst, der musikalisch von den Kir-
chenchören Krien und Spantekow begleitet wurde, ging es zum 
Kaffeetrinken in das Bürgerhaus. Anschließend berichtete Pastor 

Staak über die Entwicklung unserer Kirchengemeinden und wie 
viele Dinge trotz veränderter Strukturen immer noch möglich sind.
Mit einem wunderbaren Abendessen klang der Nachmittag aus, 
der für uns als Pastoren die Möglichkeit ist, uns bei den vielen 
Ehrenamtlichen in unseren Kirchengemeinden zu bedanken. Nur 
mit Ihnen gemeinsam wird es uns weiter möglich sein, lebendige 
Kirche zu sein und zu gestalten. Ein herzliches Dankeschön Ihnen 
allen und den Spantekowern für die Vorbereitungen.

Hubertusmesse in Stolpe
Seit vielen Jahren ist es im No-
vember Tradition geworden, eine 
Hubertusmesse in Stolpe zu feiern. 
Mit besonderem Engagement der 
Stolper Jäger und ihren Familien 
und der musikalischen Darbietung 
der Usedomer Parfource-Horn-
Gruppe ist dieser Gottesdienst 
immer ein tolles Erlebnis für alle 
Jäger und Jagdbegeisterten und 
natürlich auch die Gemeinde. Vie-
len, vielen Dank!
Wir würden uns freuen, wenn es 
Gemeindemitglieder geben würde, 
die bei der Vor- und Nachbereitung 
des Schmücken und der Ausge-
staltung der Kirche im nächsten 
Jahr mithelfen würden. 

Liebe Kirchgemeindemitglieder, 
liebe LeserInnen des Amtsblattes,

die dunkle Jahreszeit hat ihren Einzug gehalten. Verrück-
terweise sind ja in den Einkaufsmärkten schon seit August 
Lebkuchen, Stollen und Dominosteine zu erwerben. Ich 
finde es befremdlich und habe den Eindruck, dass wir uns 
im Vorfeld auf die Freuden der kommenden Advents- und 
Vorweihnachtszeit bestehlen.
Alles hat seine Zeit - so heißt es in der Bibel und das ist gut 
so. Können Sie sich vorstellen, im August schon unter dem 
geschmückten Weihnachtsbaum zu sitzen und bei 25 Grad 
Glühwein zu genießen?
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Natürlich freue ich mich auch darauf, im Advent bei gemüt-
lichem Kerzenschein, Plätzchen und Lebkuchen zu genießen 
und die traditionellen Lieder zu hören. Aber eben - alles zu 
seiner Zeit! Und Vorfreude kann man halt nicht vorverlegen 
- es passt einfach nicht.
Ich möchte Ihnen Mut machen, Advent wirklich erst im Advent 
zu feiern! Vielleicht brauchen wir wieder - gerade in unserer 
immer hektischer werdenden Zeit - Rituale, die uns bewusst 
machen, dass das Warten und die Vorfreude einen tieferen 
Sinn haben. Alles hat seine Zeit - warten wir auf den richtigen 
Augenblick!

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auf den Weg machen 
und die Angebote der Kirchengemeinde in Anspruch nehmen 
- Seien Sie herzlich willkommen!

Ich grüße Sie im Namen des Kirchengemeinderates,

Ihre Pastorin F. Reek-Winkler

Kirchengemeindeverband Krien
Kirchennachrichten November/Dezember 2016
Monatsspruch für Dezember
Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf 
den Morgen. Psalm 130,6

20. November 2016 
Letzter Sonntag des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag)
 mit Abendmahl und Gedenken der Verstorbenen im 

vergangenen Kirchenjahr 
 und Wahlen zu den Kirchengemeinderäten
09:00 Uhr Wegezin
10:30 Uhr Blesewitz im Gemeinderaum
10:30 Uhr Gramzow 
14:00 Uhr Neuendorf B
14:00 Uhr Krien mit Chor
Sonnabend, 26. November 2016
16:30 Uhr Kirche Krien Andacht „Einstimmen auf den 1. Advent“ 
27. November 2016, 1. Sonntag im Advent
09:00 Uhr Iven
10:30 Uhr Krien
04. Dezember 2016, 2. Sonntag im Advent 
14:00 Uhr Gramzow Adventsingen mit den Chören: Kriener 

Singekreis und Kirchenchor Krien/Iven  
 mit anschließendem Kaffeetrinken
11. Dezember 2016, 3. Sonntag im Advent 
10:30 Uhr Blesewitz
18. Dezember 2016, 4. Sonntag im Advent
15:00 Uhr Steinmocker mit Krippenspiel 
24. Dezember 2016, Heilig Abend
14:00 Uhr  Gramzow
14:00 Uhr Wegezin mit Krippenspiel
15:30 Uhr Krien  mit Krippenspiel
15:30 Uhr  Blesewitz mit Krippenspiel
17:00 Uhr  Iven  mit Krippenspiel
17:00 Uhr  Neuendorf mit Krippenspiel
25. Dezember 2016, Weihnachtsfest
10:00 Uhr Krien
26. Dezember 2016, 2. Weihnachtstag
10:00 Uhr Gramzow 
31. Dezember 2016, Silvester 
15:30 Uhr Krien
17:00 Uhr Iven

Adventssingen 
des Kirchenchores Krien/Iven und des Kriener Sin-
gekreises
am Sonntag, 4.12. (2. Advent) um 14:00 Uhr in 
der Kirche Gramzow
Im Anschluss heiße Getränke und weihnachtliches Gebäck in 
der Kirche.
Die Kirchenbänke sind beheizt.
Wir freuen uns auf Sie!
Wenn Sie abgeholt werden möchten, melden Sie sich gern im 
Pfarramt 039723 20365 oder unter der Nummer 039727 22872 
bei Kathrin Schulz.

Gemeindenachmittag
Wegezin  Mittwoch, den 30.11.16
 um 14:30 Uhr  Adventsfeier
Neuendorf B Donnerstag, den 01.12.16 
 um 14:30 Uhr  Adventsfeier
Iven  Mittwoch, den 07.12.16
 um 14:30 Uhr  Adventsfeier
Wegezin  Donnerstag, den 08.12.16
 um 14:30 Uhr 
Gramzow Mittwoch, den 14.12.16 
 um 14:00 Uhr  Adventsfeier
Krien  Donnerstag, den 15.12.16
 um 14:30 Uhr  Adventsfeier

Bibelgesprächskreis Blesewitz
Dienstag, den 29.11.16  19:00 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz 
Mittwoch, den 30.11.16 19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz
Dienstag, den 13.12.16  19:00 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz 
  Adventsfeier
Mittwoch, den 14.12.16  19:30 Uhr  Pfarrhaus Blesewitz 
  Adventsfeier

Konfirmandenunterricht 
Wir laden alle Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen 
während der Schulzeit herzlich ein: 
Vorkonfirmanden  montags  15:30 Uhr
Konfirmanden montags  16:30 Uhr
im Pfarrhaus Krien. 
Wer abgeholt werden möcht, melde sich bitte im Pfarramt Krien: 
Telefon 039723 20365.

Wahlvorschläge der Kandidaten zu den Kirchengemeinderats-
wahlen am Ewigkeitssonntag (Totensonntag), dem 20.11.2016: 
Kirchengemeinde Wegezin
Doris Kolberg, Irmtraut Berndt, Ronald Schulz, Kathrin Sander, 
Birgit Riesche, Waltraud Henke-Okko

Kirchengemeinde Krien
Burkhard Fröhlich, Alfred Bilow, Dietmar Zirzow, Iris Rauchmann, 
Sabine Konrad, Elvira Hasselmann, Brigitte Pommerenke, Sigrid 
Becker

Kirchengemeinde Gramzow
Hartmut Becker, Wolfgang Kasten, Elke Lammek-Brügger, Ellen 
Skoecz, Diane Marczak, Sebastian Mengel, Andrea Schmidt, Jana 
Breitsprecher, Irmgard Breitsprecher, Ilona Funk
 
Kirchengemeinde Blesewitz
Frank Zibell, Christel Lembke, Heidrun Hansow, Anita Thielke, 
Margit Kretzmer, Marina Borm, Annett Rost

Kirchengemeinde Neuendorf
Andrea Ihlenfeld, Ilse-Dore Krüger, Susanne Ulrich, Heidrun See-
ling, Rita Beyer, Lennart Grams 

Im Rückblick:
goldene/diamantene Konfirmation
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Ältesten- und Ehrenamtlichentag
Am Reformationstag, dem 31. Oktober waren wir, wie alljährlich, 
zum Ältesten- und Ehrenamtlichentreffen in Spantekow zu Gast. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei der Kirchengemeinde Spante-
kow dafür bedanken.

Friedhofseinsatz in Wegezin
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Am ersten Oktoberwochenende trafen sich, trotz des regnerischen 
Wetters, zahlreiche engagierte Helfer aller Generationen zum Ar-
beitseinsatz auf dem Wegeziner Friedhof.
Über den ganzen Vormittag wurden die Hecken beschnitten, 
Flächen gereinigt, die Friedhofsmauer gesäubert, gehackt und 
geharkt. Unmengen von Heckenschnitt mussten bewegt werden. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Torsten Prust für die 
Entsorgung der angefallenen Menge.
In einer gemeinsamen (ungeplanten) Mittagspause konnten wir 
uns an einem kräftiger Eintopf stärken, der Abends zuvor als Über-
raschung vorbereitet wurde. Mit neuen Kräften setzen alle zum 
Endspurt an, denn bereits morgens gab es aus unserer Mitte die 
Ansage“ Wir gehen erst nach Hause, wenn wir mit der Hecke 
fertig sind“.
Vielen Dank allen Unterstützern.

Der Kirchengemeinderat Wegezin
 
Kirchgeld und Friedhofsgebühr 2016 
Spenden, Kirchgeld und Friedhofsgebühren können auf unser 
Konto: 
Ev. Kirchengemeinde Krien 
Konto-Nr.: BIC GENODEF1ANK 
IBAN DE35 1506 1638 0002 2015 00 
überwiesen werden.
Eventuelle Grabauflösungen sind formlos in der Friedhofsverwal-
tung bei Frau Rabe zu beantragen. 
Bürozeiten:  dienstags  9:00 - 12:00 Uhr

Allen eine gesegnete Zeit. 

Der Kirchengemeindeverband Krien

Pfarrsprengel  
Spantekow-Boldekow-Wusseken

Gottesdienste  
für die Monate November & Dezember 2016
(Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die örtlichen Aus-
hänge!)

Volkstrauertag, 13. November
 Kirchengemeinderatswahl der Kirchengemeinde 

Spantekow 
09:00 Uhr in Putzar, Kirche (AM)
10:15 Uhr  in Japenzin, Kirche (AM)
14:00 Uhr in Spantekow, Kirche (AM)
 Totengedenken im Altbereich Spantekow
Ewigkeitssonntag, 20. November
 Kirchengemeinderatswahl der Kirchengemeinde 

Boldekow-Wusseken
09:00 Uhr in Boldekow, Kirche (AM)
 Totengedenken im Altbereich Boldekow
10:30 Uhr (!) in Wusseken, Kirche (AM)
 Totengedenken im Altbereich Wusseken
1. Advent, 27. November
09:00 Uhr in Rebelow, Winterkirche 
10:15 Uhr in Spantekow, Kirche 
Donnerstag, 1. Dezember
14:00 Uhr (!)  in Spantekow, Bürgerhaus Adventsnachmittag 

2. Advent, 4. Dezember
09:00 Uhr in Boldekow, Kirche 
10:15 Uhr in Neuenkirchen, Winterkirche 
14:30 Uhr in Wusseken, Gemeinderaum Adventsnachmittag
3. Advent, 11. Dezember
16:00 Uhr in Spantekow, Kirche
 Adventsmusik bei Kerzenschein mit dem Kir-

chenchor
 des Pfarrsprengels Spantekow unter der Leitung 

von Maria Uhle

Regelmäßige Veranstaltungen  
im Pfarr- und Gemeindehaus Spantekow
Chor: donnerstags um 19:00 Uhr mit der Chorleiterin, Frau Uhle. 
- Wie immer laden wir Interessierte zum Mitsingen im Chor ein. 
Sie müssen keine besonderen Vorkenntnissse aufweisen. Wenn 
Sie Freude an einer guten Gemeinschaft und am Singen haben, 
kommen Sie vorbei!
Christenlehre
Alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse sind zu einem 
offenem Kindernachmittag eingeladen. Er findet 14-täglich statt. 
Die Zeiten sind so abgestimmt, dass die Kinder im Anschluss mit 
den Schulbussen nach Hause fahren können. - Im Rahmen dieser 
Nachmittage werden die Kinder mit den Geschichten der Bibel 
vertraut gemacht, sie basteln, spielen und, und, und ... - Falls Sie 
wünschen, daß Ihr Kind auch eingeladen wird, rufen Sie uns im 
Pfarramt an (Tel.: 039727 20369). - Wir freuen uns über jedes Kind 
in unserer Runde. - In der Adventszeit studieren wir die Krippen-
piele ein. In diesen Wochen findet keine Christenlehre statt; es 
sind aber alle Kinder zu den Proben in Spantekow und Wusseken 
eingeladen (siehe Kasten unten).
Konfirmandenunterricht & Junge Gemeinde
Zum Konfirmandenunterricht sind alle Jugendlichen der 7. und 
8. Klassen im neuen Schuljahr 2016/2017 sehr herzlich eingela-
den. - In jetzigen Kurs sind wir schon 10 Konfirmanden! - In der 
Adventszeit entfällt der Konfirmandenunterricht, da wir das Krip-
penspiel für den Heiligen Abend einproben wollen. 
Hast Du Lust, Spaß und Freude wieder beim Krippenspiel mitzu-
machen? - 
Dann komm zu unseren Proben immer dienstags, ab dem 22. 
November in Spantekow:
1.)  Dienstag, 22. November von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
 Treffpunkt: Pfarrhaus 
2.)  Dienstag, 29. November von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
 Treffpunkt: Pfarrhaus 
3.)  Dienstag, 6. Dezember von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
 Treffpunkt: Pfarrhaus 
4.)  Dienstag, 13. Dezember von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
 Treffpunkt: Pfarrhaus 
5.)  Dienstag, 20. Dezember voraussichlicher Termin der Ge-

neralprobe von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
 Treffpunkt: Pfarrhaus 
Die Kinder/Jugendlichen gehen nach der Probe zum Pfarrhaus und 
können dort abgeholt werden. Die Aufführung des Krippenspieles 
ist am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, um 17:00 Uhr in der 
Kirche zu Spantekow. Wir treffen uns an diesem Tag schon um 
16:30 Uhr im Pfarrhaus.
Wenn Du nicht so weit fahren kannst und aus dem Bereich Bol-
dekow-Wusseken kommst, dann bist Du herzlich eingeladen, mit 
Frau Wedel ein Krippenspiel für die Christvesper am Heiligen 
Abend in Wusseken einzustudieren (Aufführung dort: 24.12. um 
15:30 Uhr in der Kirche Wusseken).

Die Krippenspieltrup-
pe in Spantekow aus 
dem vergangenen 
Jahr

Die Junge Gemeinde trifft sich nach Absprache im Advent. - Wir 
benötigen noch Hilfe für den Heiligen Abend. Meldet Euch!
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Rückblick
Reformationstag 2016 ...
... in diesem Jahr zum 10. Mal mit dem Ältesten- und Ehrenamt-
lichentreffen der Gemeidnen in den  Pfarrsprengeln Liepen, Krien 
und Spantekow. Nach dem Abendmahlsgottesdienst in der Spante-
kower Kirche, der von den 3 Pastoren und den Kirchenmusike-
rinnen sowie einem großen Kirchenchor aus dem Spantekower und 
Kriener Bereich gestaltet wurde, ging es ins Bürgerhaus zu Kaffee 
und Kuchen. Auf der Gemeindeversammlung stellten sich dann 
die anwesenden Kirchenältesten und die neuen Kandidaten für die 
Kirchengemeinderäte Spantekow sowie Boldekow-Wusseken vor. 

Pastor Staak erinnerte in einem 
Vortrag an die wechselvollen 
Zeiten der Kirchengemeinden, ver-
bunden mit einem Blick, wie es in 
den Gemeinden weitergehen kann. 
Er erinnerte an die Notwendigkeit, 
die Ehren- und Hauptamtlichen 
von zahlreichen Verwaltungsnot-
wendigkeiten zu entlasten sowie 
daran, daß die Dienste in einer 
Kirchengemeinde ausgleichend 
zu verteilen sind. - Zahlreiche Ge-
danken wurden an diesem Nach-
mittag ausgetauscht bis wir mit 
einem reichhaltigem Abendessen 
den Abend beschließen konnten. 
Vielen Dank allen helfenden Händen an diesem Nachmittag!

Wahlen zu den Kirchengemeinderäten
Am Volkstrauertag, dem 13.11.2016, finden die Wahlen zum Kir-
chengemeinderat Spantekow statt. Die Wahlbenachrichtigungen 
sind Anfang Oktober verschickt worden. Neben der Möglich-
keit der Briefwahl können Sie Ihre Stimme am Sonntag in der 
Zeit von 13:00 bis 16:00 Uhr im Pfarr- und Gemeindehaus 
Spantekow, Burgstraße 13, abgeben. Es sind 12 Kandidaten 
zu wählen. Folgende Gemeindeglieder kandidieren für das Amt 
der/des Kirchenältesten: Elke Draeger, Dennin, Dagmar Gehrke, 
Spantekow, Heidelore Gurke, Drewelow, Jörg Haase, Drewelow, 
Uwe Hasenbein, Neuenkirchen, Zoé Helmes, Thurow, Werner 
Mengel, Dennin, Dietmar Müller, Spantekow, Diane Papke, Dre-
welow, Petra Raschke, Dennin, Henning Schroll, Dennin, Ortraut 
Utes, Spantekow, Matthias Wilke, Japenzin, Karola Wolthusen, 
Neuenkirchen und Silke Worschech, Japenzin. Bitte beachten Sie, 
dass an diesem Sonntag um 14:00 Uhr in der Spantekower Kirche 
der Gottesdienst mit dem Gedenken der Entschlafenen stattfindet.

Eine Woche später, am Ewigkeitssonntag, dem 20.11.2016, finden 
die Wahlen zum Kirchengemeinderat Boldekow-Wusseken statt. 
Die Wahlbeanchrichtigungen sind ebenfalls Anfang Oktober ver-
schickt worden. Neben der Möglichkeit der Briefwahl können Sie 
Ihre Stimme am Sonntag in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr im 
Gemeindehaus Wusseken, Wusseken 6, abgeben. Es sind 12 
Kandidaten zu wählen. Folgende Gemeindeglieder kandidieren für 
das Amt der/des Kirchenältesten: Wilfried Basteck, Schwerinsburg, 
Wiebke Hemmerling, Rubenow, Antje Johann, Putzar, Matthias Ka-
pell, Putzar, Helmut Kapell, Putzar, Erfried Lewke, Boldekow, Maike 

Priebe, Rubenow, Martina Quast, Rubenow, Sieglinde Reincke, 
Wusseken, Christiane Riemann, Schwerinsburg, Frank Schröder, 
Boldekow, Waldemar Schulz, Boldekow, Ralf Tesch, Sarnow, Luise 
Utnehmer, Zinzow und Ursula Wedel, Sarnow. 

Ausblick
Gemeinschaft im Advent
Gerade in den Tagen auf Weihnachten hin, öffnen wir unser Herz 
und freuen uns über ein gutes Miteinander, ein freundliches Wort 
und daran, diese Zeit nicht allein verbringen zu müssen. - So laden 
wir ein zu zwei Nachmittagen am Donnerstag, dem 1. Dezember, 
um 14:00 Uhr (nicht wie auf den Plakaten um 14:30 Uhr!!!) ins 
Bürgerhaus Spantekow und am 2. Advent im alten Pfarrhaus 
Wusseken ab 14:30 Uhr. - Benötigen Sie eine Fahrmöglichkeit, 
um zu den Nachmittagen zu kommen, wenden Sie sich bitte an das 
Pfarramt (Tel.: 039727 20369, am Besten dienstags & donnerstags 
von 9:00 bis 12:00 Uhr). Kuchen- und Gebäckspenden nehmen 
wir gern entgegen. Vielleicht können Sie uns eine kurze Nachricht 
dafür geben. Vielen Dank!

Musik im Advent
Seien Sie herzlich zur Adventsmusik bei 
Kerzenschein am 3. Advent, dem 11. De-
zember, um 16:00 Uhr in die Spanteko-
wer Kirche eingeladen. Der Kirchenchor 
singt unter der Leitung von Maria Uhle. Es 
erklingen adventliche und weihnachtliche 
Chor- und Orgelmusiken. Die Kirche ist be-
heizt. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende 
für die musikalische Arbeit in der Gemeinde wird herzlich gebeten.

Christverspern am 24. Dezember 2016
Am Heiligen Abend werden wir im Pfarrsprengel 4 Vespern feiern. 
Freundlicherweise werden die Kirchengemeinden auch in diesem 
Jahr Unterstützung durch Pfr. i. R. E. Staak und seiner Frau erfah-
ren. - Lassen Sie sich am Heiligen Abend auch in eine Kirche Ihres 
Nachbarortes einladen, wenn in „Ihrer“ Kirche keine Christvesper 
stattfindet. Folgende Daten (wenn kein schwerer Wintereinbruch 
kommt) können Sie sich bitte vormerken: 14:00 Uhr in Boldekow 
und Putzar, um 15:30 Uhr in Wusseken mit Krippenspiel und 
um 17:00 Uhr in Spantekow mit Krippenspiel.

Schauen Sie doch mal ins Internet: www.reformation-im-norden.de

Kirchgeld und Friedhofssachkosten für 2016
Das Kirchgeld und die Friedhofssachkosten können Sie dienstags 
und donnerstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt Spante-
kow bar begleichen oder für die jeweiligen Gemeindebereiche auf 
folgende Konten einzahlen:

für den Bereich Spantekow
Kirchengemeinde Spantekow,
Deutsche Bank Anklam 
IBAN:  DE88 1307 0024 0431 6600 00
BIC:  DEUTDEDBROS

für den Bereich Boldekow-Wusseken
Kirchengemeinde Boldekow,
Sparkasse Vorpommern 
IBAN:  DE 89 1505 0500 0431 0009 9
BIC:  NOLADE21GRW

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt Spantekow
Burgstraße 13, 17392 Spantekow
Tel.:  039727 20369
Fax:  039727 20401
Mail:  spantekow@pek.de

Herzlich grüße ich Sie aus dem Pfarrhaus Spantekow. 

Ihr Pfarrer Philipp Staak, Spantekow

Kirche Boldekow unterm Re-
genbogen, 
alle Bilder ©STAAK
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Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen Kameraden 

Siegfried Henning
Er trat 1962 in die Freiwillige Feuerwehr ein und war von 
1978 bis 1991 Wehrführer der ortsansässigen Feuerwehr.

Wir verlieren mit ihm einen Kameraden, der auch nach der 
aktiven Dienstzeit bis zuletzt der Freiwilligen Feuerwehr Krien 
die Treue hielt und immer deren Entwicklung aufmerksam ver-
folgte bzw. der Jungen Wehrführung mit Rat zur Seite stand.

Aus tiefer Dankbarkeit und Anerkennung werden wir seiner 
stets in Ehren gedenken.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.

Feuerwehr Krien Gemeindevertretung Krien 
Christian Müller  Mike Stegemann
Wehrführer Bürgermeister

Apfelernte in Zinzow
„Kaiser Wilhelm“, „Berlepsch“ und „Danziger Kant“ sind nur drei von ca. 
30 schmackhaften Apfelsorten, die auf der Zinzower Streuobstwiese 
wachsen und an einem Samstag Mitte Oktober geerntet wurden. Seit 
mehreren Jahren pflegt der gemeinnützigen Verein „Wir Zinzower  
e. V.“ erhaltenswerte, alte Obstbäume - ein Bestand, der 2012 auf 352 
Bäume wachsen konnte. Hinzu kamen Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und 
Quittenbäume, die auf Grund einer Landesförderung auf dem Gelände 
der Agrargenossenschaft neu gepflanzt wurden. 

Mit 3 Tonnen fiel die diesjährige Ernte geringer aus als im Vorjahr. 
Dank vieler Helfer, die der Einladung des Vereins gefolgt waren, füllten 
sich die Stiegen sehr schnell. Eine neue Rüttelmaschine ließ die rei-
fen Äpfel auf bereitgelegte Planen fallen, von wo aus sie von kleinen 
und großen Pflückern gesammelt wurden. Der sportlich anmutende 
Arbeitseinsatz machte allen viel Spaß. Nach getaner Arbeit gab es für 
die Kleinen Knüppelteig am Feuer, während sich die Erwachsenen 
eine Gulaschsuppe schmecken ließen. Die geernteten Äpfel wurden 
von der Lassaner Mosterei Nowack Gbr. zum Saft verarbeitet. 

Ewa Nowak

Ver- und Entsorgungsgesellschaft
des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH  
informiert:

Müllabfuhr im Winter -  
So können Sie uns unterstützen:

Schnee, Eis und Frost und ihre Auswirkungen auf die 
Müllabfuhr

Wenn Schnee, Eis und Frost das Entsor-
gungsgebiet Vorpommern-Greifswald fest 
im Griff haben, können die Entsorger trotz 
größter Bemühungen eine termingerechte 
Leerung der Hausmüll- und Papiertonnen 
sowie die Abfuhr der Wertstoffe und des 
Sperrmüllabfalles nicht in jedem Fall ga-
rantieren. Mit etwas Unterstützung und Verständnis Ihrerseits 
können Sie die Entsorgung Ihrer Abfälle im Winter für die Müll-
werker deutlich erleichtern und einen möglichst reibungslosen 
Ablauf ermöglichen. 

Straßen können nicht angefahren werden.

Die Müllfahrzeuge können bei winterlichen 
Witterungsverhältnissen einige Straßen 
nicht anfahren. Die Fahrer der Müllfahr-
zeuge entscheiden verantwortungsbe-
wusst darüber, ob sie eine potentiell 
gefährliche Strecke fahren oder nicht. 
Gründe hierfür sind gerade in den frühen 
Morgenstunden z. B. 

oder nicht ausreichend geräumt

gestreut

eng für das Müllfahrzeug

So können Sie uns unterstützen:
Sind die Straßen nicht befahrbar, bittet die Ver- und Entsorgungsge-
sellschaft mbH (VEVG) die Bürgerinnen und Bürger, den Restmüll, 
die Papiertonnen bzw. die gelben Wertstoffsäcke/ Wertstofftonnen 
möglichst an die nächste geräumte und somit gut anfahrbare Straße 
zur Entsorgung entsprechend der geltenden Abfallwirtschaftssat-
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zung bereitzustellen. Nur dann kann die Entsorgung durchgeführt 
werden. 
Sollte die Entsorgung trotz aller Bemühungen dennoch ausfallen 
müssen kann der anfallende Hausmüll, der nicht mehr in die gefüllte 
Restmülltonne passt, in reißfesten Abfallsäcken gesammelt und 
zur nächsten Abfuhr ausnahmsweise neben die Restmülltonne 
gestellt werden.
Parken Sie Ihre Fahrzeuge am Entsorgungstag bitte so, dass noch 
eine ausreichende Verkehrsfläche für die Müllfahrzeuge verbleibt. 

Hindernisparcours mit Schneebarrieren für Container und 
Behälter

Können die Müllfahrzeuge bis in die Anwoh-
nerstraße fahren wartet schon das nächste 
Problem auf sie. Wie kommt der Müllwerker 
mit dem Müllgefäß zum Fahrzeug? 

Schneewall zwischen Bürgersteig und 
Fahrbahn

den Tonnen/Containern ihr Fahrzeug
Insbesondere große oder schwere Behälter lassen sich von den 
Müllwerkern trotz großer Anstrengungen oft nicht durch diese 
Schneebarrieren ziehen oder hinüber bewegen. Diese „einge-
keilten“ Tonnen oder Container können nicht geleert werden. 

So können Sie uns unterstützen:
Die Umsetzung der Räum und Streupflichten der Pflichtigen (z. T. 
auch Grundstücksbesitzer) hilft den Entsorgern bei den Entsor-
gungsaufgaben und erhöht die Sicherheit. 
Bilden Sie für die Behälter eine Gasse in dem Schneewall zwischen 
Bürgersteig und Fahrbahn oder bringen Sie die Tonnen dorthin, 
wo bereits eine Einfahrt freigeschaufelt ist. 
Rechtzeitig vor der Abholung befreien Sie bitte den Weg vom 
Containerstellplatz bis zum Straßenrand von Eis und Schnee. 

Festgefrorene Abfälle in Tonnen und Containern

Durch Nässe von feuchten Abfällen kön-
nen die Abfälle in der Tonne/dem Contai-
ner zu einem einzigen Klumpen zusam-
menfrieren der am Behälterrand festfriert. 
Dann kann der Inhalt der Behälter trotz 
mehrmaligem „Anschlagen“ beim Schütt-
vorgang gar nicht oder nur teilweise he-
rausrutschen. Auch häufigeres Nachschütteln und Rütteln hilft 
nicht und bewirkt nur, dass die Tonne aus der Schüttung reißt 
oder der Kunststoff beschädigt wird. Es ist den Müllwerkern aus 
Gründen der Arbeitssicherheit verboten, in die Gefäße zu fassen 
oder selber die feuchten, angefrorenen Abfälle mit einem Werkzeug 
zu lockern. Festgefrorene Abfälle, die nicht herausfallen, müssen 
in der Tonne verbleiben. 

So können Sie uns unterstützen:
-

ner Garage, einem Schuppen oder einem Keller und erst am 
Morgen der Abholung herausstellen

-
pier, Papiertüchern o. ä. binden

Befüllung

Spaten von der Innenwand lösen und durch Stoßen lockern

Glut und heiße Asche sorgen für unliebsame Überraschungen

In kleinen Öfen, Kaminen oder Heizungen 
für Holz, Kohle oder Brikett fällt Asche an 
und die ist oft noch heiß, wenn sie entsorgt 
wird. Die Glutnester in der Asche können 
sich auch noch über viele Stunden lang 
halten und kleine Schwelbrände in der 
Mülltonne entfachen. Unentdeckt kann 
der Brandherd dann im Müllfahrzeug oder in der Entladestation 
einen noch weit größeren Schaden anrichten. 

So können Sie uns unterstützen:
Verwenden Sie im eigenen Interesse einen Metall-Ascheimer für 
Ihre anfallende Asche. Nach 2- 3 Tagen können Sie abgekühlte 
Asche problemlos in die Restmülltonne geben. 

Einladung
zur Mitgliederversammlung 
der Jagdgenossenschaft Schwerinsburg
Hiermit lade ich alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Schwerins-
burg zu der am 01. Dezember 2016 um 18:00 Uhr im Haus Kummer-
frei in Schwerinsburg stattfindenden Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnung:
Beschlussfassung über Optionserklärung zur Umsatzsteuer

Christiane Riemann
Mitglied des Jagdvorstandes

Jagdgenossenschaft Neetzow-Liepen
Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung am 
24.11.2016 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum Neetzow
Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft Neetzow-Liepen,
hiermit möchten wir Sie zur Jagdgenossenschaftsversammlung am 
24.11.2016 um 19:30 Uhr im Gemeindezentrum Neetzow einladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorstandes
3. Verlesen und Entlastung des Protokolls der Jagdgenossen-

schaftsversammlung vom 12.03.2016
4. Beschlussfassung zur Klarstellung, dass der Vorstand der Jagd-

genossenschaft satzungsgemäß aus vier Mitgliedern besteht 
und weiterhin einen Beirat von 5 Mitgliedern hat.

5. Beschlussfassung zur Abgabe einer Erklärung der Jagdge-
nossenschaft Neetzow-Liepen gegenüber dem Finanzamt, 
dass Sie nach § 27Abs. 22 UStG, den § 2 Abs. 3 UStG in der 
am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem  
31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2012 ausgeführten 
Leistungen weiterhin anwendet.

6.  Verschiedenes

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jagdgenossenschaft Neetzow-Liepen 
Dorfstraße 1b, Ortsteil Liepen, 17391 Neetzow-Liepen,
Bankverbindung: Kontonummer 2126729, BLZ: 15061638, Volks- 
und Raiffeisenbank Anklam.
Vorsteher: Torben Pülsch, Dorfstraße 1b, 17391 Neetzow-Liepen.

Einladung
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Zinzow
Am Freitag, dem 25.11.2016, findet um 18:00 Uhr im Bürgerhaus 
Boldekow eine außerordentliche Versammlung der Jagdgenos-
senschaft Zinzow statt.

Alle Bodeneigentümer der Fluren:
Zinzow 1,
Zinzow 2 / Flurstücke 1 - 48 und 221 - 273,
Rubenow 1,
Rubenow 2 / Flurstücke 7 - 41
Spantekow Forst 1 / Flurstücke 281 - 293/2, 310 - 312, 317
sind dazu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1.  Beschlussfassung zum Wechsel der Berufsgenossenschaft 

von der SVLFG zur VBG per 01.01.2017
2.  Beschluss über die Abgabe einer Optionserklärung zur Um-

satzsteuerbefreiung für die Jahre 2017 bis 2020
3.  Verschiedenes

Zinzow, den 10.11.2016

Jagdvorsteher
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Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen ...

Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Liepen lädt alle Mitglieder 
und Einwohner der Ortsteile Liepen, Priemen und Preetzen zur 

diesjährigen Weihnachtsfeier
am Samstag, dem 3. Dezember 2016
um 14:00 Uhr in das Gemeindehaus Liepen

recht herzlich ein.

Bei Kaffee und Kuchen wollen wir gemeinsam ein paar ge-
mütliche Stunden verbringen.
Am Abend wird ein Imbiss gereicht.

Teilnehmerbeitrag
Mitglieder:  3,00 €
Gäste:  5,00 €

Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V
Ortsgruppe Ducherow

Wir laden alle Rentnerinnen und Rentner sowie alle Mitglieder 

der Volkssolidarität aus Ducherow, Heidberg und Busow  herzlich ein 

zur

am  03. Dezember 2016

im  Kultur- und Freizeitzentrum Ducherow

von 14.00 bis 17.00 Uhr

Musikalische Unterhaltung und Tanzmusik

mit dem Duo  „Die Wieckinger “ aus 

Greifswald

Kaffeetafel

Wir bitten alle Besucher der Veranstaltung ihr Kaffeegeschirr und ein

Weinglas mitzubringen.

Gemeinsames Drachenfest  
Gemeinde Medow und Stolpe
Trotz weniger Kinder auf dem Lande, erfreut sich 
das 3. Nerdiner Drachenfest immer größerer Be-
liebtheit. 2015 lud der AWO Ortsverein die Kinder 
und Einwohner der Gemeinde Stolpe zu seinem 2. Drachenfest in 
Nerdin ein. Zahlreich kamen Kinder und Erwachsene aus Stolpe 
nach Nerdin. 2016 wurden die Einwohner der Gemeinde Medow, 
von Herrn Falk (Bürgermeister Stolpe) zum 2. Gemeinsamen Dra-
chenfest nach Stolpe eingeladen.
Schon beim Drachenbau am 15.10.2016 im Gutshaus Thurow 
kamen über 10 Kinder. Unter fachkundiger Anleitung haben die 
Kinder ihren eigenen Drachen gebaut. Der AWO Ortsverein stellte 
Material und Werkzeug zur Verfügung. Herzlichen Dank an Herrn 
W. Brümmer, O. Heidschmidt und Herrn Siewert für ihren Einsatz 
an diesem Tag. Alle hatten sichtlich Spaß und das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen.
Am 29.10.2016 ging es dann zum gemeinsamen Drachenfest nach 
Stolpe. Trotz Regen kämpften ca. 20 Drachen um den Pokal. Die 
Arbeit hat sich gelohnt. Maik Klostermann holte mit seiner Tochter 
den Pokal für den AWO Ortsverein. Herzlichen Glückwunsch.
Viele Dank an die Gemeinde Stolpe für das super organisierte Dra-
chenfest. An alles wurde gedacht. Von Bratwurst über Getränke, 
Lagerfeuer...alles war da.

 

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Anklam/Anklam Land e. V.
17389 Anklam Demminer Straße 5 a
Vorsitzender: Maik Klostermann
Tel.: 0160 7377850
E-Mail: kontakt@awo-ostvorpommern.de
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Rückblick auf 20 Jahre Treffen in Boldekow 
ab Jahrgang 1930 und jünger
Dieses Mal trafen wir uns am 10. September 2016 zum 20. Jubiläum 
aus organisatorischen Gründen in Putzar.

Es hatten 56 Personen ihre Teilnahme gemeldet.
Anfangs waren wir in Dieter Krupke‘s Gaststätte und bis heute dür-
fen wir in dankenswerter Weise in Boldekow im Haus der Gemeinde 
feiern, das praktisch auch auf das Dorf ausstrahlt. So mancher kam 
mal „Guten Tag“ sagen. Beliebte Dorfrundgänge, jedes Mal von einer 
anderen Seite, boten viele Möglichkeiten, sich über Altes und Neues im 
Dorf zu unterhalten. Gespräche über den Gartenzaun werden geführt 
und sich mit Bekannten und Verwandten getroffen. Es werden viele 
Erinnerungen hervorgeholt. Auch die Orte rundherum sind interessant.
Die Veränderungen in Zinzow, Rubenow und Borntin haben wir uns 
bei einem Treffen angesehen. Frau Elli Zitz aus Rubenow informierte 
uns über die Geschichte des Ortes.
Angesehen haben wir uns auch in Putzar den Park, die Schloßruine 
und die Kirche. Etliche Teilnehmer stellten fest, dass sie hier noch 
nie waren! In ihrer Jugendzeit haben hier Horst Beich, Hans-Joachim 

Hemp, Wilhelm Boeder, Ulli Nippold und einige andere im Schloß 
getanzt. Sehr vieles erfuhren wir von Herrn Grönow aus Putzar über 
den Ort, das Schloß und die Kirche.
Höhepunkt unserer Treffen war die 700-Jahrfeier von Boldekow am 
01. Juni 2013.
Mit einfallsreichen Veranstaltungen, wie den gelungenen Festumzug, 
die Besichtigung von über 1.000 Bildern aus den Familienalben von 
Boldekowern auf Leinwand (Kinderfotos, Jugendfotos beim Fußball 
und Volleyball, bei der Arbeit mit alten Landmaschinen, beim Feiern 
und beim Demonstrieren). Diese Bilder waren von Klaus-Dieter Büstrin 
zusammengetragen. Zusammen mit dem Bürgermeister Herrn Dr. 
Vogel und seiner Tochter wurden diese Bilder in mühevoller Kleinarbeit 
für die Leinwand bearbeitet.
Ein Höhepunkt war die Veranstaltung in der Kirche. Neben der Festrede 
von Herrn Pastor Staake zur Entwicklungsgeschichte der Kirche und 
des Ortes wurde ein festliches Chorkonzert vom Philharmonischen 
Chor Neubrandenburg dargeboten.
Alle Treffen unterschieden sich. Anfangs bei Dieter Krupke im Saal 
haben wir uns die vielen lustigen Kindheits- und Jugendgeschichten 
und Streiche erzählt. Was haben wir gelacht, besonders über die 
plattdeutschen Beiträge.
Dreimal war unser Lehrer Herr Ehlers dabei.
Es war der Initiator für die Laienspielgruppe „Frohsinn“, dem Chor, 
der Instrumentalgruppe und dem Volkstanz.
Er motivierte die Kinder zu Volleyball und Fußball.
Aus seiner Zeit an der Schule in Boldekow erzählte er uns viele lustige 
Begebenheiten.
Später war auch unser Lehrer Herr Beeskow dabei.
Einige schöne Lieder schrieb uns Horst Beich für die Treffen.
Er und seine Frau Regina sangen sie uns vor und alle stimmten in 
den Refrain mit ein.
Ein Ausschnitt aus der Hymne von Boldekow:
1) „In Boldekow dem Dörfchen - nicht klein und auch nicht groß,
hier gingen wir zur Schule und immer war was los.
Ob Bauer oder Siedler, wir sangen manches Lied.
Wir hielten fest zusammen, wie man‘s noch heute sieht.
4) Viel Kühe gab‘s und Schweine bei uns in Boldekow, 
Es blühte auch das Handwerk, Arbeit gab es en gros. 
Ob Schmiede, Bäcker, Gärtner, ein jeder hatte ein Pferd, 
Auch Tischler gab‘s und Maurer - sogar ein Sägewerk.

Refrain:
Wie lassen die Kirche im Dorfe, denn da gehört sie hin.
Was soll sie denn woanders, das hat doch keinen Sinn.
Wir lassen die Kirche im Dorfe, dort steht sie welch ein Glück.
= : Sie ist ein Stück von Heimat, hierher kehr‘ n wir zurück. :=

Inge Thurow (Nippold) war am Plattdeutschen Theater in Nbg. und 
brachte von Fritz Reuter die Mudder Schulten mit.
Christel Preininger (Kunzig) aus Friedland mit der Theatergruppe 
„Mauerblümchen“ strapazierte unsere Lachmuskeln.
Marianne Manthey (Hagemann) gab Otto Reuter zum Besten und 
sang mit uns Volkslieder.
Luise Gatge (Boeder) brachte ihr Poesie-Album mit und erinnerte 
uns an alte Zeiten.
Ulli Nippold brachte einige Geschichten auf Plattdeutsch mit.
Beate Reichert aus Borntin mit ihrem Akkordeon und auch Bettina 
Rausch aus Friedland gestalteten je ein Treffen musikalisch.
Am 10. September 2016 bei unserem 20. Treffen begaben wir uns 
vom Parkeingang zu dem kulturellen Kleinod, der Kirche in Putzar. 
Frau Schröder, ehemalige Pastorin in Boldekow, erzählte uns über 
die Geschichte der Kirche. Sie wurde 1560 vom 5. Besitzer von Putzar 
erbaut. Sie brannte 1636 ab und wurde erst 1750 vom 13. Besitzer 
des Ortes, Detlof von Schwerin wieder aufgebaut.
Das Besondere sind die 4 schwarzen Gestalten, die die Empore tra-
gen. Eine wundervolle wertvoll bemalte Holzdecke mit Engeln und 
Spruchbändern kann man bewundern.
Im Bürgerhaus, der ehemaligen Gaststätte, wurden alle Teilnehmer 
von Klaus-Dieter Büstrin begrüßt. Anschließend bekamen die Organi-
satoren Klaus-Dieter Büstrin, Vera Baumgardt und Anke und Jürgen 
Dürre als Dankeschön für die geleistete Arbeit von Helga Schlappmann 
und Karin Meier im Auftrage der Teilnehmer ein Präsent.
Vor dem Kaffeetrinken stellten wir uns draußen zum Gruppenbild auf. 
Bernd Giesa aus Schwedt, ein ehemaliger Boldekower, fotografiert 
seit einigen Jahren unser Treffen. Im Bürgerhaus in Boldekow hängt 
von jedem unserer Treffen ein Gruppenbild. Der Kaffee und Kuchen 
schmeckte wunderbar. Ein Dankschön an alle, die immer für uns 
gebacken haben. Danach, wie jedes Mal zu unseren Treffen, haben 
wir gebannt den Ausführungen des Bürgermeisters, Herrn Dr. Vogel 
gelauscht, um zu erfahren was es Neues in Boldekow gibt, zum Bei-
spiel die neue Straßenbeleuchtung (seit 1964 gab es die Beleuchtung 
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in Boldekow) ist fertig und die Gemeinde ist jetzt Eigentümer des 
Gebäudes des ehemaligen Konsums.
Mit einem schönen Blumenstrauß dankten wir dem Bürgermeister 
für seine Ausführungen und die Unterstützung bei unseren Treffen.
Während unserer Zusammenkunft wurde der Film von Boldekow über 
das Treffen von 2006 noch einmal gezeigt. Die Idee dazu hatte Klaus-
Dieter Büstrin und gemeinsam mit seinem Freund Victor Kurschus 
wurde er gedreht. Der Film lief ohne Ton, so dass wir uns alle Unter-
halten konnten, trotzdem aber die Schönheit des Dorfes und unsere 
damalige Freude beim Treffen sehen konnten.
Wir sangen mit Marianne Manthey Volkslieder, dabei begleitete uns 
Horst Beich mit dem elektrischen Klavier (Keyboard).
Christel Preininger erzählte uns wie sie das Leben nach 1945 erlebt 
hat und brachte auch spätere Erinnerungen an unsere gemeinsame 
Jugendzeit mit ein. Sehr stolz erzählte sie uns über ihre Kinder und 
die Tätigkeit nach der Wende bei der Tafel in Friedland.
Horst Beich und Harry Strehlow sowie einige andere erzählten eben-
falls aus ihrem Leben.
Unser Buffet am Abend war traumhaft. Dank dem Spender, der den 
größten Teil dieser schmackhaften Speisen ermöglichte.
Der große Saal in Putzar ermöglichte es zum ersten Mal, das umfang-
reiche Material, das Klaus-Dieter Büstrin über die Jahre von Boldekow 
gesammelt hat, erstmals auszustellen. Sogar Bildmaterial über Sei-
denraupenzucht war zu sehen. Viele konnten sich noch an die Seiden-
raupenzucht in den 50er-Jahren in der Schule in Boldekow erinnern.
Neben vielem Bildmaterial, Schriftstücken gab es uralte Karten der 
Gegend zu sehen.
Bei einem Flug mit einer Zesna über Boldekow hat Klaus-Dieter Büstrin 
viele schöne Aufnahmen des Ortes gemacht, die hier zu bestaunen 
waren.
Dank an die fleißigen Bienen Anke und Jürgen Dürre, Vera Baumgardt 
und Ute Schmidt vom Dorfgemeinschaftshaus in Putzar, Gisela und 
Klaus-Dieter Büstrin, Frank Schröder und Sohn, die die Räumlichkeiten 
für diesen Tag hergerichtet haben.
Dass unsere Versorgung zum Kaffee und auch zum Abendbrot so gut 
klappte, verdanken wir den Dürres und Frau Schmidt.
Am Sonntag wurde mit Hilfe der Familie Dürre, Frau Schmidt, Egon 
Käding und Frank Schröder alles wieder in Ordnung gebracht. 
Allen Helfern vielen Dank !!
In diesem Jahr kamen die Teilnehmer aus der Schweiz, Thüringen, 
Bayern, Nordrein-Westfalen, Brandenburg, Berlin und natürlich auch 
aus Mecklenburg-Vorpommern.
Zwei ehemalige Freunde - Walter Linke und Günter Riesner - haben 
sich in diesem Jahr nach 61 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen.
Unsere Treffen sind für viele eine Freude, da sie doch alte Freunde 
und Bekannte wieder sehen. Es geht so vielseitig dabei zu, denn es 
kommen Teilnehmer der Jahrgänge von 1930 bis 1956.
Die Ältesten kommen nicht mehr selbst mit dem Auto, sondern werden 
von ihren Kindern bzw. Enkeln gebracht. Diese haben uns schon um 
den Termin für das nächste Jahr gebeten.
Die Zeit unseres Zusammenseins war wie immer viel zu schnell vorbei.

Ursula Büstrin

Störchen eine Nistgelegenheit geben

Ganz spontan sind Ein-
wohner der Gemeinde 
Neezow-Liepen im OT 
Preetzen auf den Ge-
danken gekommen, ei-
nen alten verlassenen 
Storchenhorst zu neu-
em Leben zu verhelfen. 
Ganz schnell war man 
sich einig, wo der neue 
Standort sein soll, es 
wurde die Fam. Schid-
berg-Schrot gefragt, ob sie einen Standort zur Verfügung stellt, das 
wurde sofort mit ja beantwortet und so ging es ans Werk. Die Baltik 
Agrar stellt die nötige Technik und einige Männer aus Preetzen hoben 
das Loch für den Mast aus und in Kürze und ohne viel Aufsehen wurde 
der Mast errichtet. 
Ich finde so eine Aktion sollte auch gewürdigt werden, denn viel zu 
wenig werden heute noch gemeinsam in den Gemeinden solche Ak-
tionen angegangen. Dass es möglich ist, zeigten uns die Bürger von 
Preetzen.

Die Gemeinde Neetzow-Liepen möchte sich auf diesem Weg bei 
den Einwohnern bedanken, es ist für den Naturschutz und ein Stück 
Kulturgut ist erhalten worden.

Einladung zur Vollversammlung der LPG  
Tierproduktion Thomas Münzer Spantekow i. L.
am 02.12.2016 um 10:30 Uhr
im Gemeindehaus in 17139 Spantekow, 
Rebelower Damm 12,

zu folgender Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Bericht des Liquidators/der Liquidatoren zu dem aktuellen 

Stand der Liquidation und der Vermögensauseinanderset-
zung

Rechtsanwalt Ulrich Rosenkranz
als Liquidator 

Einladung zur Vollversammlung der LPG  
Pflanzenproduktion Spantekow i. L. 
am 02.12.2016 um 13:00 Uhr
im Gemeindehaus in 17139 Spantekow, 
Rebelower Damm 12,

zu folgender Tagesordnung:
TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Bericht des Liquidators/der Liquidatoren zu dem aktuellen 

Stand der Liquidation und der Vermögensauseinanderset-
zung

Rechtsanwalt Ulrich Rosenkranz
als Liquidator 
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 setzen, drucken und verteilen!
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Alles 
aus einer 

Hand!

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Tel. 03 99 31/5 79-31 · e-mail: ag@wittich-sietow.de

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Robert Kneschke

Mit einer Anzeige...

die Oma und den Opa

ganz stolz machen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/gruss

Gerne auch telefonisch unter Tel. 039931/579-0
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Ihr Helfer in schweren Stunden
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Ihre Beratung und 
Betreuung vor Ort

www.allianz-christian-müller.de

Peter und Christian Müller

Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Telefon: 03 99 31/5 79-0
Telefax: 03 99 31/5 79-30 · Internet: www.wittich.de
e-mail: j.teidge@wittich-sietow.de/m.koepp@wittich-sietow.de

Ich bin telefonisch für Sie da.

Manuela Köpp
Tel. 039931/ 5 79 47

Ihre Weihnachtsanzeigen und -grüße 
nehmen wir gerne entgegen und beraten Sie kompetent. 

ANZEIGENSCHLUSS für Ihre Weihnachtsgrüße 

           ist der  06.12.2016
Ihr persönlicher Ansprechpartner 

Jörg Teidge
Tel. 0171/9 71 57 33

Duftende Köstlichkeiten, stim-
mungsvolle Weihnachtsmusik 
oder traditionelle Handwerks-
kunst: Die Weihnachtsmärkte 
locken alljährlich mit den unter-
schiedlichsten Attraktionen. Die 
Auswahl ist groß. Orientierung 
bietet die Weihnachtsmarktsu-
che von Das Örtliche – online 
und per App. 

Die beliebte Weihnachtsmarkt-
tradition ist aus Deutschland nicht 
mehr wegzudenken. Sie sind 
weit über Deutschlands Gren-
zen bekannt und locken jedes 
Jahr eine Vielzahl an Besuchern 
aus dem In- und Ausland an. 
Neben den großen bekannten 
und traditionsreichen Märkten  
finden auch immer mehr kleine 
Märkte statt, die einen besonde- 
ren Schwerpunkt haben, mit At-
traktionen wie Eislaufbahn auf-
warten, lokale Handwerkskunst 
anbieten oder auch nur über ein  

Wochenende stattfinden. Da kann  
man leicht den Überblick verlie-
ren. Eine Übersicht über sämt- 
liche Märkte bietet die Weih-
nachtsmarktsuche. Hier kön-
nen Nutzer einfach den ge-
wünschten Ort eingeben 
und sehen, welches 
Angebot es lokal 
gibt. Rund 3.600 
Märkte sind ge- 
listet und hinter 
jedem Eintrag 
sind viele Infor- 
mationen hin-
terlegt: Von Ter- 
minen und Öff- 
nungszeiten 
über Lage und 
Parkmöglichkeiten 
bis hin zu Attraktio-
nen und speziellen Ver-
anstaltungen finden Weihnachts-
marktliebhaber alles auf einen 
Blick. Fotos geben zudem einen 
ersten Eindruck des Weihnachts-

marktes wieder.
Sollte der persönliche Favorit 

noch nicht dabei sein, können 
User diesen selbst eintragen und 
eigene Fotos hochladen. Zu-

dem können die Märkte di-
rekt von unterwegs über  

Facebook, WhatsApp 
oder per E-Mail 

empfohlen wer- 
den. Wer on- 
line statt per  
App sucht, der  
findet im be- 
liebten Weih-
nachtsmarktma-

gazin zusätzlich  
viele schöne Ideen  

und Tipps zur 
Weihnachtszeit.

Die Weihnachts-
marktsuche gibt es online und als 
App unter www.dasoertliche.de/ 
weihnachtsmarkt/.

Besinnlich oder fröhlich: 

Was ist Dein schönster Weihnachtsmarkt?

Foto: Christian Müller/fotolia.com

Anzeige

Stadt Usedom
Waldbestattung im  

Ruhe Forst/Stadt Usedom
- Urwüchsiger Mischwald -

Ein Ort voller Ruhe und Harmonie
Tel.: 038372/71099 Fax: 76704

0171/2778913
www.ruheforst-stadtusedom.de

Die Bedeutung des Lichts
Warmes Kerzenlicht hat nicht nur in der dunklen Jahreszeit eine tiefe emo-
tionale Bedeutung. Es symbolisiert im christlichen Glauben Hoffnung und 
Freude, Ewigkeit und Auferstehung. Deshalb leuchten bei uns die Ker-
zen zur Taufe und am Geburtstag ebenso wie am Adventskranz und am 
Weihnachtsbaum.
Den Brauch, Grablichte aufzustellen, gab es bereits in der Antike. Die 
Flamme sollte den Verstorbenen den Weg in die nächste Welt erhellen. 
Unser heutiges Ritual, eine Kerze im Gedenken an einen lieben Men-
schen anzuzünden, hat etwas ungemein Tröstendes. Es ist eine bewusste 
Auszeit in unserer hektischen Welt, ein gedankliches Innehalten und für 
viele ein wichtiger Schritt in der Trauerarbeit. So fasst beispielsweise das 
Grablicht „Seelenworte“ mit dem Satz „Liebe ist die Brücke zur Ewigkeit“ 
die Trauer in Worte. Weitere Modelle sollen mit stilisierten Bäumen oder 
einem Kirchenfenster Trost und Zuversicht spenden.
 Eine Information von www.bolsius.de
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Wir halten ständig für Sie bereit:

Verkauf von küchenfertigem Geflügel aus Freilandhaltung:

Öffnungszeiten: ganzjährig
Montag - Freitag 8.00 - 17.00 Uhr, Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

oder nach telefonischer Absprache

Geflügelverkauf Ehlert
Groß-Toitin 23 · 17126 Jarmen

Tel.: 0173/5901498

Der Klassiker zu Weihnachten:  
Gans mit Rotkohl und Klößen

Gerade zu Weihnachten werden in vielen Familien kulinarische Traditionen 
gepflegt. Eine davon ist die Weihnachtsgans: Sie zählt zu den Klassikern am 
Heiligen Abend oder an den Feiertagen, mit ihr kann man als Gastgeber ku-
linarisches Traditionsbewusstsein beweisen. Das knusprige und gut gewürzte 
Geflügel wird traditionell mit Klößen und Rotkohl serviert. Das zum Einpin-
seln der Gans nötige Bier eignet sich auch zum Durstlöschen hervorragend, 
meint Julia Buchheister, Biersommelière der Brauerei C. & A. Veltins. Die Zu-
taten für vier Portionen: eine Gans mit mindestens 4,5 kg Gewicht, drei Äpfel 
als Füllung, Zwiebeln, ein Ei für die Knödel, einen halben Kopf Rotkohl, 1 
kg Kartoffeln für die Knödel, Karotten, Sellerie, Lauch, Knoblauch, Rosmarin, 
Liebstöckel, Majoran, Muskat, Salz und Pfeffer.
Zubereitung: Gans: Fett und Flügelenden entfernen, gut salzen, pfeffern und 
mit Knoblauch und Majoran abreiben. Innen ebenso salzen, pfeffern und mit 
Majoran und Knoblauch ausreiben. Mit den Äpfeln füllen und zunähen. In den 
Bräter (offen) mit der Brust nach unten legen. Den Bräter mit Zwiebeln, Ka-
rotten, Sellerie, Lauch, Knoblauch, einem Zweig Rosmarin und Wasser (etwa 
unteres Drittel) füllen, eventuell nachgießen. Die Gans insgesamt drei Stunden 
bei 180 bis 200 Grad Heißluft braten. Nach anderthalb Stunden wenden. Im-
mer mal wieder begießen, aber darauf achten, dass kein Gemüse auf der Gans 
liegen bleibt, weil es sonst anbrennt. Die Gans aus dem Bräter nehmen, den 
Sud für die Soße durch ein Sieb in einen Topf abgießen, Fett abschöpfen und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Äpfel aus der Gans mit in die Soße 
legen, nochmals gut kochen und mit Mehl oder Soßenbinder andicken.
Klöße: Einen Tag zuvor die Kartoffeln kochen. Kartoffeln reiben, ein Ei, Mehl, 
Majoran, Muskatnuss, Pfeffer und Salz hinzugeben und kneten. Knödel for-
men und in kochendes Salzwasser geben, dann 20 Minuten ziehen lassen, 
ohne zu kochen.
Rotkohl: Kohl hobeln, ein bis zwei Äpfel dazu kochen, Salz, Essig, Nelken, 
Lorbeerblatt und etwas Gänsefett, eventuell Rotwein. Kochen, bis das Rotkraut 
weich ist. djd

Jarmen (gk). In ländlichen Gebieten sind Hausschlachtungen keine 
Seltenheit. Schon in den zurückliegenden Jahrzehnten versorgten sich die 
Menschen selbst.  Wenn es um den entsprechenden Hausschlachtebedarf 
geht, dann sind Sie im „Agrarshop Jarmen“ an der richtigen Adresse.  Hier in 
der Treptower Straße 3 bietet Christian Bennke ein umfangreiches Sortiment 
an. Dazu gehören unter anderem Natur- und Kunstdärme, Wurstfüller 
und Fleischwölfe genauso wie zahlreiche Wurstmesser, Wurstgarn 
und Schinkennetze. Zum Schutz der Finger dienen entsprechende 
Stechschutzhandschuhe. Für einen kulinarisch abgerundeten Geschmack 
sollten Gewürze und Gewürzmischungen verwendet werden. Natürlich 
stehen diese auch zur Verfügung. Um auch noch nach Monaten Leckeres 
genießen zu können, nutzen viele Kunden dafür Gläser, die mit passenden 
Deckeln ebenfalls im „Agrarshop Jarmen“ erhältlich sind. Auch wenn die 
Ernte für Most- und Weinherstellungen nicht aktuell ist, so sollte man 
jedoch wissen, dass Christian Bennke ein komplettes Grundsortiment dafür 
parat hat. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll 
an den engagierten Fachmann Christian Bennke. Weiteres erfahren Sie 
auch unter www.schlachtebedarf.de sowie unter Tel.-Nr. 039997-880190.

„Agrarshop Jarmen“ informiert
Umfangreiches Sortiment für Hausschlachtungen

Ein umfangreiches Sortiment präsentiert Christian Bennke.  Foto: privat

- Anzeige -

Gern richten wir Ihre 
Weihnachtsfeier aus!

Sie können auch 
unseren Partyservice 

nutzen!

KARPFENESSEN
AM 01.01.2017

von 11:30 - 15:00 Uhr
Vorbestellung erbeten!

Heidemühl 3 · 17398 Ducherow
Tel. 039726/21386

www.waldrestaurant-heidemühl.de

Damit Ihr Essen zum Genuss wird!
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Kleine Geschenke 
erhalten  

die Freundschaft
Die Weihnachtszeit ist auch 
eine schöne Gelegenheit, sich 
bei dem hilfsbereiten Nach-
barn, der freundlichen Sprech-
stundenhilfe oder der netten 
Kollegin mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit zu bedanken.
Kleine Geschenke erhalten die 
Freundschaft. Zudem bereitet 
auch das Schenken Freude. 
Das sind zwei gute Gründe, 
nette Menschen, wie den zu-
verlässigen Postboten, den 
freundlichen Nachbarn, die 
hilfsbereite Arbeitskollegin 
oder den pünktlichen Busfah-
rer mit einer Aufmerksamkeit 
zu Weihnachten zu überra-
schen. Leider mangelt es vie-
len dabei an guten Ideen. Doch 
werfen Sie nicht gleich die Flin-
te ins Korn. Bestimmt gibt es in 
der näheren Umgebung einen 
kleinen Geschenkladen, der 
eine Auswahl an originellen 
und individuellen Präsenten 
anbietet. Hier kann man in aller 
Ruhe stöbern und sich beraten 
lassen. Sie werden sehen: Sie 
finden für alle ein passendes 
und einzigartiges Geschenk

NiWiKGmbH

Spielen - Schreiben - Schenken
Lindenstraße 28  Friedländer Straße 26  Hauptstraße 14
17389 Anklam  17289 Anklam  17398 Ducherow
Tel.: (03971) 2 93 01 13  Tel.: (03971) 2 44 06 50  Tel.: (039726) 2 06 69

Gute Planung spart Zeit -  
haben Sie schon an Weihnachten gedacht?

(MiB). Auch wenn zwei Monate bis zum Weihnachtsfest noch so lang scheinen, ruckzuck 
ist der Dezember da und mit ihm die bange Frage, was schenke ich meinen Liebsten und 
auch die Weihnachtspost mit der guten alten Postkarte findet in Zeiten des Internets immer 
mehr Liebhaber. Zeigt sie doch, dass sich der Absender Zeit für den Adressaten genommen 
hat, um ihm etwas Persönliches zu übermitteln. Etwas, das auch die anderen sehen können. 
Eine Bildchen- oder eine Videonachricht per Kurznachricht kann schwer an der Infotafel 
hängen oder Ihren Gabentisch verschönern.
Außerdem berät Sie das geschulte Personal und etwas Besonderes findet sich ebenfalls im 
großen und weit gefächerten Angebot von NiWiK. Fillialen finden sich zweimal in Anklam 
und einmal in Ducherow. „Wir sind gut gerüstet für Weihnachten und haben unsere Regale 
gut gefüllt“, freut sich Frau Dittrich, die den Kunden nicht nur Schreibwaren anbietet. Ap-
ropos Schreibwaren: Auch wenn der Schulanfang schon ein paar Tage zurück liegt, gibt es 
sicher noch das ein oder andere Buch, welches auf einen Umschlag wartet, weil es den pas-
senden nicht zu kaufen gibt. NiWiK hat die Lösung und fertigt für jedes Buch die passende 
Hülle an und das sogar in verschiedenen Farben.

Anzeige

Geschenkideen
 zum Weihnachtsfest
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Holen Sie gleich Ihr Angebot ab  

und überzeugen Sie sich von  

 diesen Vorteilen:

• Niedrige Beiträge

• Top-Schadenservice

• Gute Beratung in Ihrer Nähe

Handeln Sie!

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11.  

Wir freuen uns auf Sie.

Super Leistung, kleiner Preis
Jetzt Autoversicherung wechseln und sparen!

Kundendienstbüro
Elisabeth Luttmer
Tel. 03971 2931848

Fax 03971 2931901

Elisabeth.Luttmer@HUKvm.de

www.HUK.de/vm/Elisabeth.Luttmer

Frauenstr. 11

17389 Anklam

Öffnungszeiten

Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr

Mo, Di, Do 15.00 – 18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Die kältere Jahreszeit steht vor 
der Tür. Jetzt haben Erkältungsvi-
ren Hochsaison. Verstopfte Nase, 
Druckgefühl und Kopfschmer-
zen: diese typischen Symptome 
beschreiben den sogenannten 
„Schnupfenkopf“ – jeder 
kennt sie und empfindet sie 
als lästig. Oft verursachen die 
Beschwerden einen schmerz-
haften Druck im Kopf, auch die 
Konzentrationsfähigkeit ist spür-
bar eingeschränkt und alltägli-
che Dinge werden anstrengen-
der. Freie Nase, klarer Kopf: Um 
wieder voller Elan in den Alltag 
zu starten, gibt es ab sofort die 
ersten Tabletten vom Schnupfen- 
Experten Olynth®. Die neuen  
Olytabs®-Tabletten bekämpfen die  
typischen Symptome des Schnup-
fenkopfs schnell und sind dabei 
gut verträglich. Mit der Kombi-
nation aus Ibuprofen und Pseu-
doephedrin bewirken Olytabs® 
das Abschwellen der Schleim-
häute und befreien so Nase und 
Nebenhöhlen. Gleichzeitig neh-

men die praktischen Tabletten 
den Kopfschmerz und lindern so 
erkältungsbedingtes Druck- und 
Schweregefühl. Damit ist der 

Kopf wieder frei für 
andere Dinge und die 

kalte Jahreszeit lässt 
sich aktiv genießen.
Mehr Informationen 
auf der Seite www.
olynth.de. 

So hat der „Schnupfenkopf“ keine Chance

Olytabs®.* Wirkstoffe: Ibuprofen und Pseudoephe-
drinhydrochlorid. Anwendungsgebiet: Symptomati-
sche Behandlung der Nasenschleimhautschwellung 
bei Schnupfen mit erkältungsbedingten Schmerzen 
und/oder Fieber bei Erwachsenen und Jugendli-
chen ab 15 Jahren. Ibuprofen, ein nichtsteroidales 
Antirheumatikum (NSAR), mildert die Beschwerden, 
indem es Schmerzen lindert und Fieber senkt. Pseu-
doephedrinhydrochlorid, ein Vasokonstriktor, wirkt 
gefäßverengend und führt so zum Abschwellen der 
Nasenschleimhaut. Wenn Sie nur an einem der 
Symptome leiden, sprechen Sie mit Ihrem Apothe-
ker oder Arzt darüber, entweder Ibuprofen oder 
Pseudoephedrin allein anzuwenden. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Johnson &  
Johnson GmbH, 41470 Neuss. Stand: 12/2015

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit 

den fairen Preisen.

Wir drucken mehr als nur Flyer:

Aufkleber, Briefpapier, Briefumschläge, Stempel, Blöcke, 

Kalender, SD-Sätze, Schreibtischunterlagen, Plakate, Poster, 

Leinwände, u.v.m.

Von A wie Aufkleber bis Z wie 

Zeitung, bestimmt ist auch für 

Sie das passende Produkt dabei!

Von A wie Aufkleber bis Z wie 

bis zu 

50 %
Beim Broschüren-druck sparen

Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de
Geschäftsanzeigen buchen

anzeigen.wittich.de
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Rund ums Haus
Bauen | WoHnen | einRicHten

Anhängerbau25
Jahre Eigene 

Werkstatt!
Heinrich-Hertz-Straße 4, 17389 Anklam, Tel.: (03971) 83 18 65

Fax:  03971 2161047 , Funk (0171) 8 11 75 52
E-Mail: freitag-anklam@t-online.de, www.motorgeraete-freitag.de

Bläser u. Saughäcksler

Traktor mit 
Schneeräumschild

Kehrmaschine

❄

❄
❄❄
❄ ❄

❄
❄

❄❄

❄

❄
❄ ❄

Inh. Wenzel Herr
Am Flugplatz 1
17389 Anklam

Telefon 0 39 71/24 00 52

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 6.00 - 18.00 Uhr

Sa. 7.00 - 12.00 Uhr
 So. u. Feiertage geschlossen

Großkunden beliefern 
wir mit unseren 

Fahrzeugen auch im 
Schnelldienst

Angesichts der steigenden Einbruchzahlen und der drastischen Folgen 
schützen sich noch immer überraschend wenige Bundesbürger mit mo-
derner Technik vor den Tätern. Denn hilflos ausgeliefert ist man ihnen 
keineswegs. Alarmanlagen beispielsweise können im Zusammenspiel mit 
mechanischen Sicherungsmaßnahmen an Türen und Fenstern einer Tat 
vorbeugen. Das Zusammenspiel ist wichtig, weil mechanische Sicherungs-
technik an Türen und Fenstern allein Einbrechern zwar den Einstieg ins 
Haus erschwert. Haben die Täter aber genügend Zeit, können sie diese 
mechanischen Sicherungen überwinden. Eine Alarmanlage muss im Ernst-
fall auch tatsächlich funktionieren - bei der Installation eines solchen Sys-
tems sollte man daher unbedingt auf eine fachkundige Beratung, Planung 
und Installation durch eine qualifizierte Fachfirma achten. djd

Gegen Einbrecher effektiv absichern

 Foto: djd/Initiative Nicht-bei-mir

Sie senken die Heizkosten und liefern angenehme Wärme: Kaminöfen ste-
hen für Gemütlichkeit und schaffen eine wohlige Atmosphäre in der kalten 
Jahreszeit. Um einen Kaminofen zu Hause einzubauen, sollten ein paar 
Voraussetzungen stimmen. Zunächst einmal muss ein Kaminanschluss vor-
handen sein, an dem ein Holzofen betrieben werden darf. Und auch der 
Brandschutz am Aufstellort muss stimmen.Bei den meisten Bodenbelägen 
wie Holz oder Teppichboden ist rund um den Ofen ein zusätzlicher Brand-
schutz unerlässlich, etwa in Form von Bodenplatten aus feuerfestem Glas 
oder Stahl, damit es nicht zu Schäden oder einem Feuer kommen kann. 
Denn auch bei vorsichtiger Handhabung lässt es sich nicht immer ver-
meiden, dass Glutstückchen oder heiße Aschereste aus dem Brennerraum 
oder dem Aschebehälter fallen. Bei einer Bodengestaltung mit Fliesen kann 
man sich diesen zusätzlichen Feuerschutz sparen. Fliesen besitzen eine 
hitzeunempfindliche keramische Oberfläche, die bei höheren Tempera-
turen gebrannt wurden, als sie ein normaler Kaminofen je erreicht. Die 
Gestaltung der Ofen- und Kaminumgebung mit Fliesen ist auch unter opti-
schen Aspekten vorteilhaft: Weder verschüttete Asche noch Ruß hinterlas-
sen dauerhafte Spuren, sondern lassen sich einfach kehren oder feucht ab-
wischen. Informationen und Ideen zur Einrichtung mit Fliesen gibt es unter 
www.deutsche-fliese.de. Für Freunde des ländlichen oder etwas rustikalen 
Wohnstils passen die angesagten Holzdekore hervorragend, Liebhaber des 
klassischen Wohnstils greifen zur hochwertig-repräsentativen Naturstein-
optik - und die Anhänger urban-cooler Wohnwelten wählen eine moderne 
XXL-Fliese im Betonlook.  djd

Wohnen mit Kamin und Ofen
 Foto: djd/Initiative Nicht-bei-mir

Die gezielte Frischluft-Versorgung von 
Wohn- und Arbeitsräumen ist vor allem 
in der kalten Jahreszeit ein Muss. Die 
bequeme und energiesparende Al-
ternative zum Stoßlüften heißt „I-tec 
Lüftung“ und stammt von Internorm, 
Europas führender Fenstermarke. Da-
bei handelt es sich um ein vollständig 
in das Fenster integriertes Lüftungssys-
tem. Das Gehäuse befindet sich seitlich 
im Rahmenprofil – an der Außen- und 
Innenseite des Fensters sind lediglich 
schmale Lüftungsgitter zu sehen. Die 
Bedienung des „I-tec Lüfters“ erfolgt 
komfortabel über eine im Fensterrah-
men angebrachte Steuerungseinheit. 
Weitere Informationen unter www.
internorm.com.  epr

Frischluft auf 
Knopfdruck
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 Foto: djd/STIHL

iHRe kompetenten 
FacHpaRtneR voR oRt

Hans Meier
Landmaschinen OHG
Fertigung von Metallelementen
und Zaunanlagen
- Lieferung und Montage - 

OT Groß-Ernsthof
Greifswalder Chaussee 40
17509 Rubenow
Tel.: 0 38 36/ 27 30-0
www.Hans-Meier-OHG.de

Rostschutz für mehr als 20 Jahre
 Alles verzinkt und Farbe nach Wahl.

Schiebetore, Flügeltore, schmiedeeiserne Zäune, 
Rollgitter und Scherengitter auf Bestellung und 
individuell nach Ihren Vorstellungen

G r o ß e  A u s w a h l
Gitterzäune, Aluminium- und Schmiedezäune

sowie automatische Torantriebe

Jahre25

Wir liefern 
günstiges 

Brennholz:
Hartholz, fachgerecht getrocknet und brennfertig  
in 25, 33, 40 oder 50 cm Länge.
Ab 4 SRm werden bis 10 km Umkreis frei Haus  
geliefert, ab 2 SRm möglich. Tel.: 03 99 91 / 367 23

Als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen kaufen wir 
Ackerland und Grünland zur Flächensicherung land-
wirtschaftlicher Betriebe und öffentlicher Vorhaben.
Sprechen Sie uns an, Frau Wiktor berät Sie gern! 

Telefon: 03834 832-49 · E-Mail: ines.wiktor@lgmv.de

w
w

w
.l

g
m

v
.d

e

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH · Walther-Rathenau-Str. 8a · 17489 Greifswald

Wir kaufen Ackerland 

und Grünland

© Valentin Valkow - Fotolia.com

Pasewalker Allee 41 b  
17389 Anklam

Tel.: 03971 210163

weitere Angebote unter:
www.motorgeraete-steffen.de

Wir sind Ansprechpartner für:
 ·  Absicherung
 ·  Wohneigentum
 ·  Risikoschutz
 ·  Vermögensbildung
Öffnungszeiten:  Mo. - Fr.:  09.00 - 12.00 Uhr
 Di. + Do.:  13.00 - 18.00 Uhr

Max-Sander-Str. 4 · 17389 Anklam
Telefon: 03971 - 242702

 
Der Fels in der Brandung

Ihr Team vor Ort: ·  Winfried Brümmer
· Maik Drescher · Steffi Helm (Innendienst)

Rechtzeitig vor dem Winter tun den 
Gartengeräten einige Pflegeeinheiten 
gut: Gartenliebhaber befreien Rasen-
mäher und Trimmer von Grasresten, 
die Motorsäge samt Schneidgarni-
tur von Schmutz und Sägespänen. 
Nach der Reinigung sollte man die 
Getriebe von Heckenschere und Mo-
torsense mit Spezialfett abschmieren. 
Diese Arbeiten können Hobbygärt-
ner selbst vornehmen. Eine Check-
liste dafür gibt es unter blog.stihl.
de/praxiswissen. Alternativ bieten 
Fachhändler die Wartung an, Säge-
ketten sollten ohnehin immer vom 
Fachmann nachgeschärft werden. 
 djd

Gartengeräte  
richtig pflegen
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RUND UMS HAUS
iHRe kompetenten FacHpaRtneR voR oRt

Weil wohlfühlen zu Hause beginnt!

Gegen Einbrecher  
effektiv absichern 

Angesichts der steigenden Einbruch-
zahlen und der drastischen Folgen 
schützen sich noch immer überra-
schend wenige Bundesbürger mit mo-
derner Technik vor den Tätern. Denn 
hilflos ausgeliefert ist man ihnen 
keineswegs. Alarmanlagen beispiels-
weise können im Zusammenspiel 
mit mechanischen Sicherungsmaß-
nahmen an Türen und Fenstern einer 
Tat vorbeugen. Das Zusammenspiel 
ist wichtig, weil mechanische Siche-
rungstechnik an Türen und Fenstern 
allein Einbrechern zwar den Einstieg 
ins Haus erschwert. Haben die Täter 
aber genügend Zeit, können sie die-
se mechanischen Sicherungen über-
winden. Eine Alarmanlage muss im 
Ernstfall auch tatsächlich funktionie-
ren - bei der Installation eines solchen 
Systems sollte man daher unbedingt 
auf eine fachkundige Beratung, Pla-
nung und Installation durch eine qua-
lifizierte Fachfirma achten. djd

           A D V E N T
             A D V E N T

      Blumenhaus
                   Schröder

17389 ANKLAM · WÖRDELÄNDER STRASSE 18

Adventsausstellung
Sonnabend, 19. November 2016 von 8 bis 16 Uhr

✭
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✭
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✭
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